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Die Stadt

Am grauen Strand, am grauen Meer

Und seitab liegt die Stadt;

Der Nebel drückt die Dächer schwer,

Und durch die Stille braust das Meer

Eintönig um die Stadt.

Es rauscht kein Wald, es schlägt im Mai

Kein Vogel ohn‘ Unterlass;

Die Wandergans mit hartem Schrei

Nur fl iegt in Herbstesnacht vorbei,

Am Strande weht das Gras.

Doch hängt mein ganzes Herz an dir,

Du graue Stadt am Meer;

Der Jugend Zauber für und für

Ruht lächelnd doch auf dir, auf dir,

Du graue Stadt am Meer.

Theodor Storm
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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser

Editorial

In seinem letzten und wohl bekanntesten Werk, dem Schimmelreiter, lässt Theo-
dor Storm die Hauptfi gur Hauke Haien gegen die Naturgewalt einer Sturmfl ut an-
kämpfen – und verlieren. Als er es schreib, war Storm selbst bereits an Magen-
krebs erkrankt, wenige Monate nach der Veröff entlichung im Jahre 1888 starb er. 
Dass diese wie fast alle Erzählungen und Gedichte von Theodor Storm atmosphä-
risch gut zum Herbst – zu Sturm, Regen und fallenden Blättern – passen, könnte 
verschiedene Gründe haben. Seine schriftstellerische Tätigkeit fällt in die zweite 
Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts und dort in jene Phase, die von den pessi-
mistischen Vertretern des Realismus geprägt wurde. Ihnen ist das Leben vor allem 
ein Leiden an einer sinnlosen Existenz, ein Kampf des Individuums gegen die ihm 
verliehene Zeit, den es am Ende doch verliert. Die sich verschärfenden sozialen 
Probleme im Zuge der Industrialisierung, die durch den technischen Fortschritt 
nicht gelöst, sondern eher verschlimmert zu werden schienen, machte viele von 
Storms ZeitgenossInnen ratlos. Dass es aber nicht zwingend Storms Herkunft von 
der nebligen und stürmischen Nordseeküste gewesen sein muss, die in seinen Tex-
ten eine graue Endzeit allgegenwärtig werden lässt, zeigt der sonnig-sommerliche 
Beitrag von Marcel Haack, der in Storms Wahl-Heimatstadt Husum aufgewachsen 
ist und in diesem Heft von einem Vortrag in Prag bei der Tschechischen Vereini-
gung für Unterstützte Beschäftigung über seine Persönliche Zukunftsplanung und 
seinen Weg auf den allgemeinen Arbeitsmarkt berichtet.

Das Phänomen, dass ökonomische und technische Umbrüche nicht automatisch 
zu einer Verbesserung der sozialen Verhältnisse führen, ist uns bis heute erhal-
ten geblieben. Dass es im Kleinen aber trotzdem Möglichkeiten und Spielräume 
für Veränderung gibt, zeigt der Beitrag von Kirsten Hohn. Im Rahmen unseres 
Schwerpunkts wertet sie das Modellprojekt JobBudget aus und zieht gemeinsam 
mit Jörg Bungart Schlussfolgerungen für Handlungsempfehlungen an Politik und 
Praxis. Die Handlungspfl icht für die Politik zu einer Veränderung beizutragen un-
terstreicht Peter Trenk-Hinterberger in seiner Interpretation der UN-Behinderten-
rechtskonvention.

Die meisten Bilder dieser Ausgabe illustrieren den Arbeitsbereich von Herrn D., 
der im Rahmen des JobBudget-Projekts eine Arbeitsstelle als Hausmeisterhelfer 
in einem Seniorenheim gefunden hat. An dieser Stelle möchte die Redaktion die 
besten Glückwünsche an Friderike Körner schicken, deren Bilder das letzte Heft 
verschönert haben. Sie hat inzwischen ihren (vorläufi gen) Wunscharbeitsplatz im 
KünstlerInnen-Atelier „Die Schlumper“ in Hamburg bekommen und kann ihre Lei-
denschaft nun zur Profession machen.

Warum Theodor Storm das selbst nicht gemacht hat, erscheint im Rückblick 
erstaunlich, war er doch als Schriftsteller auch zu Lebzeiten schon erfolgreich und 
von namhaften Kollegen wie Theodor Fontane oder Gottfried Keller hoch geachtet. 
Doch der studierte Jurist gab seine Arbeit als Landvogt und Richter nie zugunsten 
seines künstlerischen Schaff ens auf. Vielleicht lag es daran, dass er sich diese Ar-
beitsstellen über viele Jahre erst mühsam erkämpfen musste. Vielleicht hatte er 
aber als Schleswig-Holsteiner Amtsrichter auch einfach genug Freiraum, sich aus-
führlich seinem schriftstellerischen Werk zu widmen. „Gute Arbeitsbedingungen“ 
also, die wir auch allen unseren LeserInnen wünschen!
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sowie aus dem das die gesamte Konvention 
prägenden Gleichheits- und Deinstitutiona-
lisierungskonzept (vgl. z. B. Art. 19 Buchst. 
a) BRK) wird man folgern können, dass
• die Vertragsstaaten verpfl ichtet sind, 

ausschließliche institutionelle Sonder-
wege für Menschen mit Behinderungen 
im Bereich von Arbeit und Beschäfti-
gung zu beseitigen (also z.B. die alter-
nativlose Beschäftigung in „beschützen-
den“, nur Menschen mit Behinderungen 
vorbehaltenen Einrichtungen), und

• die Vertragsstaaten zudem die Rechts-
pfl icht triff t, ihre Rechtsordnung auf die 
Vereinbarkeit mit der Leitidee „So wenig 
Sonderarbeitswelten wie möglich und 
Sonderarbeitswelten so regulär wie mög-
lich“ kritisch zu überprüfen. Insofern hat 
diese Leitidee eine „Entdeckerfunktion“2: 
Es gilt, in der geltenden Rechtsord-
nung zu entdecken, welche Regelungen 

sichts der geringen praktischen Bedeutung 
dieses Absatzes - jedenfalls in Deutschland 
- erscheint es gerechtfertigt, nicht näher 
auf ihn einzugehen.

Der Beitrag konzentriert sich auf zwei 
zentrale Leitideen des Art. 27 Abs. 1 BRK,  
deren mögliche Bedeutung für das Recht auf 
Teilhabe am Arbeitsleben beleuchtet wird. 
Die erste Leitidee lautet: „So wenig Son-
derarbeitswelten wie möglich und Sonder-
arbeitswelten so regulär wie möglich“. Die 
zweite Leitidee besagt: „Schrittweise Ausge-
staltung eines inklusiven Arbeitsmarktes“.

2. So wenig Sonderarbeitswel-
ten wie möglich und Sonder-
arbeitswelten so regulär wie 
möglich
Aus einer Gesamtschau des Art. 27 Abs. 1 
BRK (und den Vorgaben in den einzelnen 
Unterabsätzen der Buchstaben a) bis k)) 

Handlungspfl icht
Die Bedeutung der UN-Behindertenrechtskonvention für das Recht 
auf Teilhabe am Arbeitsleben

Von Prof. Peter Trenk-Hinterberger

1. Leitideen des Art. 27 BRK
Um die Bedeutung des Art. 27 BRK für das 
Recht auf Teilhabe am Arbeitsleben ana-
lysieren und bewerten zu können, müss-
te eigentlich zunächst der Inhalt und der 
rechtliche Gehalt dieses Artikel im Einzel-
nen vorgestellt werden. Dies kann in einem 
Kurzbeitrag1 allein schon deshalb nicht 
geleistet werden, weil Art. 27 BRK zu den 
längsten Artikeln der Konvention gehört 
und allein der erste Absatz elf Unterabsät-
ze (mit zum Teil detaillierten Vorgaben für 
die Vertragsstaaten) umfasst. Auf Art. 27 
Abs. 2 BRK wird deshalb überhaupt nicht 
eingegangen. Der zweite Absatz des Art. 27 
BRK verpfl ichtet nämlich die Vertragsstaa-
ten sicherzustellen, dass Menschen mit Be-
hinderungen nicht in Sklaverei oder Leib-
eigenschaft gehalten werden und dass sie 
gleichberechtigt mit anderen vor Zwangs- 
und Pfl ichtarbeit geschützt werden. Ange-
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einrichtungsbezogenen zu personen-
zentrierten Teilhabeleistungen),

• und ferner: es wird ein langfristiger 
staatlicher Minderleistungsausgleich 
bei Beschäftigung behinderter Men-
schen auf dem ersten Arbeitsmarkt 
vorgeschlagen7, 

• und schließlich, nur um ein letztes Bei-
spiel zu nennen: es wird die Erhöhung 
der Beschäftigungspfl ichtquote und der 
Ausgleichsabgabe verlangt8. 

Auch wenn etliche dieser Vorschläge und 
Forderungen schon vor der BRK diskutiert 
wurden, ist festzustellen: Mit Art. 27 Abs. 
1 BRK hat diese Diskussion neue inhalt-
liche Impulse, einen neuen politischen 
Schwung und eine neue rechtliche Quali-
tät erhalten. Allein dies macht schon die 
Bedeutung des Art. 27 Abs.1 BRK für die 
Teilhabe behinderter Menschen am Ar-
beitsleben deutlich.

und der diff erenzierte Beschäftigungs-
möglichkeiten organisiert (und zwar, 
anders als z.B. in § 136 Abs. 2 SGB IX, 
auch Beschäftigungsmöglichkeiten für 
Menschen mit hohem Unterstützungs-
bedarf, also im Sinne einer „inklusiven“ 
Werkstatt für behinderte Menschen)4,

• so wird die Überprüfung des Rechtssta-
tus von Werkstattbeschäftigten und der 
Rechtsstellung des Werkstattrates (§ 
139 SGB IX) gefordert und die Höhe der 
Entlohnung von Werkstattbeschäftigten 
für unvereinbar mit Artikel 27 BRK 
erklärt5,

• so werden neue Wege für eine Be-
schäftigung von voll erwerbsgemin-
derten Personen auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt aufgezeigt6 (Stichworte: 
neue Leistungsanbieter anstelle von 
Werkstätten für behinderte Menschen, 
Budget für Arbeit, also Verlagerung von 

unvereinbar mit dieser Leitidee sind und 
welche geschaff en werden müssen, um 
diesem Postulat zu genügen. 

Die Diskussion dieser Leitidee „So wenig 
Sonderarbeitswelten wie möglich und Son-
derarbeitswelten so regulär wie möglich“ 
ist zur Zeit in vollem Gange, die zahlreichen 
„Entdeckungen“, die bei dieser Diskussion 
gemacht werden, sind freilich kaum mehr 
zu überschauen. Hier kann nur auf einige 
wenige Beispiele hingewiesen werden:
• So wird vorgeschlagen, die „beschüt-

zenden“ Beschäftigungseinrichtungen 
wie die Werkstätten für behinderte 
Menschen gänzlich abzuschaff en.3 
Zumindest sollen aber Werkstätten 
für behinderte Menschen zu einem 
sozialräumlich organisierten Dienst-
leister umgestaltet werden, einem 
Dienstleister, der mit dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt vielfältig vernetzt ist 

Foto: Shannon Clark [CC-BY 2.0] Wikimedia Commons‚Marktkonforme‘ Teilhabe oder Gegenentwurf zum neoliberalen Arbeitsmarkt?
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der Bewusstseinsbildung (vgl. auch Art. 8 
Abs. 2 Buchst. a) iii) BRK), sondern auch 
um die Rechtspfl icht zu Maßnahmen, die 
dazu führen, dass behinderte Menschen 
mit ihren Fertigkeiten und Fähigkeiten in 
einer entsprechend veränderten Arbeits-
welt tätig werden können und – in wei-
terer Konsequenz – dass schrittweise die 
Rahmenbedingungen für eine inklusive Ar-
beitswelt für alle Beschäftigten – mit und 
ohne Behinderungen – geschaff en werden.

Wie verhält sich nun diese Leitidee eines 
anzustrebenden inklusiven Arbeitsmark-
tes zum real existierenden Arbeitsmarkt, 
der vom akademischen und politischen 
Neoliberalismus10 geprägt ist und der vom 
Konkurrenzdenken, vom Gewinnstreben, 
von der betriebswirtschaftlichen Effi  zienz 
und von der Tendenz zur Exklusion11 be-
stimmt wird? So muss etwa aus neolibe-
raler Sicht der Arbeitsmarkt so gestaltet 
sein, dass die Unternehmerseite entlastet 
wird, um die wirtschaftliche Leistungsfä-
higkeit sowie das Wirtschaftswachstum - 
und damit auch die internationale Konkur-
renzfähigkeit - zu befördern. Angesagt ist 

3. Schrittweise Ausgestaltung 
eines inklusiven Arbeitsmarktes
Mit der skizzierten ersten Leitidee („So we-
nig Sonderarbeitswelten wie möglich und 
Sonderarbeitswelten so regulär wie mög-
lich“) hängt eng zusammen die zweite Leit-
idee, also „Schrittweise Ausgestaltung ei-
nes inklusiven Arbeitsmarktes“. Es ist die 
Leitidee, dass Arbeitsmarkt und Arbeits-
umfeld „inklusiv“ sein müssen (so die ver-
bindliche englische Version - „inclusive“ 
-; unzutreff end hingegen die Übersetzung 
„integrativ“ in dem im Bundesgesetzblatt 
veröff entlichten Text der BRK).9 Über-
setzt man aber „inklusiv“, dann kommt 
in der Regelung zum Ausdruck, dass es 
nicht nur darum gehen kann, Menschen 
mit Behinderungen an einen unverändert 
vorgegeben Arbeitsmarkt anzupassen, 
diese Menschen also „marktkonform“ 
einzugliedern, sondern dass es zugleich 
darauf ankommt, diesen Arbeitsmarkt so 
umzugestalten, dass er seinerseits an die 
Lebenslage Behinderung angepasst wird. 
Dabei geht es nicht nur um eine Rechts-
pfl icht der Vertragsstaaten zu Maßnahmen 

auf dem neoliberalen Arbeitsmarkt Kos-
tensenkung, nicht Kostenmehrung. So ist 
es aus dieser Sicht zum Beispiel auch kon-
sequent, dass Kostensenkung durch „Frei-
setzung“ von sogenannten Minderleistern, 
auch „Low-Performer“ genannt, Gegen-
stand von Managmentseminaren ist.12 Und 
es gehört zur gängigen Einschätzung, dass 
behinderte Menschen weniger fl exibel ein-
setzbar und weniger belastbar sind, eine 
geringere Arbeitsleistung erbringen, hö-
here Kosten verursachen und Mehrarbeit 
bei anderen Arbeitnehmern erzeugen, mit 
anderen Worten: dass sie nur sehr einge-
schränkt für die ökonomische Wertschöp-
fung „nutzbar“ sind.13 Der Hohepries-
ter der neoliberalen Wirtschaftstheorie, 
Friedrich A. von Hayek, hat dies auf den 
Punkt gebracht. Seiner Meinung nach ist 
für behinderte Menschen auf dem allge-
meinen Arbeitsmarkt kein Platz. Vielmehr 
sollen stattdessen Personen „... wie Kran-
ke, Alte, körperlich und geistig Behinderte 
...“ lediglich eine soziale Mindestsicherung 
(abseits vom Arbeitsmarkt) erhalten.14 Ver-
haltener äußern sich heute professorale 

Foto: 4028mdk09 [CC-BY-SA-3.0] Wikimedia Commons Den Weg freimachen für einen inklusiven Arbeitsmarkt
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Großunternehmer, die sich in der politi-
schen Arena gerne als neutrale Sachver-
ständige bewundern lassen. So formuliert 
etwa Hans-Werner Sinn (vom ifo Institut): 
„... ein Beschäftigungszwang wie etwa bei 
Behinderten würde die Grundregeln des 
marktwirtschaftlichen Systems untermi-
nieren und auch entwürdigend wirken“.15 
Und weiter: Die Bundesvereinigung der 
Deutschen Arbeitgeberverbände betont in 
ihrer Stellungnahme vom Oktober 2011 
eine „marktkonforme“ (also die bestehen-
den Marktstrukturen unangetastet lassen-
de) „Verwirklichung des Ziels für mehr 
Teilhabe von Menschen mit Behinderun-
gen in Gesellschaft und Arbeitsleben“16. 

Mit diesen wenigen - zugegeben: zu-
gespitzten und nicht ohne polemischen 
Unterton vorgetragenen - Hinweisen soll 
gesagt sein, dass Art. 27 Abs. 1 BRK und 
sein Postulat nach einem anzustrebenden 
„inklusiven“ Arbeitsmarkt einen „Gegen-
entwurf“ zum realen, neoliberal geprägten 
und zur Exklusion neigenden Arbeitsmarkt 
beinhaltet. 

4. Schlussfolgerung
Resümierend bleibt festzustellen, dass die 
beiden vorgestellten zentralen Leitideen 
des Art. 27 Abs. 1 BRK, also „So wenig 
Sonderarbeitswelten wie möglich und Son-
derarbeitswelten so regulär wie möglich“ 
sowie „Schrittweise Ausgestaltung eines 
inklusiven Arbeitsmarktes“ eine Rechts-
pfl icht der Vertragsstaaten zur Realisie-
rung einer Vision beinhalten, einer Vision 
mit dem Ziel einer humaneren und gerech-
teren Arbeitswelt. Und dabei darf die nor-
mative Geltung dieser Rechtspfl icht nicht 
von der Frage abhängig gemacht werden, 
welche Chancen man ihrer Umsetzung ein-
räumt: Die Rechtspfl icht, eine humanere 
und gerechtere Arbeitswelt zu schaff en, 
darf man eben nicht nach einer zynischen 
Kalkulation der aktuellen Erfolgsaussich-
ten bemessen.

Kontakt und nähere Informationen

E-mail: trenk-hinterberger@t-online.de

Prof. Peter Trenk-

Hinterberger

ist emeritierter Ordinari-

us für Arbeits- und So-

zialrecht der Universität 

Bamberg

FUSSNOTEN
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2 Zur „Entdeckerfunktion“ der Menschenrechte vgl. 

J. Habermas, Das Konzept der Menschenwürde 

und die realistische Utopie der Menschenrechte, 
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Essay, Berlin 2011, S. 13 ff. (18).
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März 2010, S. 9 (abrufbar unter www.dgb.de).
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WERK ARTIKEL 3 e.V., Berlin 2009, S. 25.

10 Zum akademischen Neoliberalismus (und 

seinen unterschiedlichen Varianten) sowie zum 

politischen Neoliberalismus (z.B. zu Flexibilisie-

rung und Deregulierung des Arbeitsmarktes) 

eingehend die Monographie von B. Walpen, Die 

offenen Feinde und ihre Gesellschaft, Hamburg 

2004.

11 Exklusion (und damit einhergehende Ungleich-

heit) verstanden als ökonomisches Element zur 

„Belebung“ der Wirtschaftsdynamik.

12 Vgl. z.B. das Angebot von Managementsemi-

naren unter demn Titel „Minderleister raus! 

- Umgang mit C-Mitarbeitern“ (abrufbar unter 

www.managerseminare.de). Zur rechtlichen Dis-

kussion um „Low Performer“ vgl. z.B. V. Stück, 

Low Performern die Grenzen aufzeigen, AuA 

2007, 720 ff,; F. Zaumseil, Die Minderleistung als 

Kündigungsgrund, Frankfurt/M. 2010. 
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14 Vgl. Friedrich A. Hayek, Recht, Gesetz und Frei-

heit - Eine Neufassung der liberalen Grundsätze 

der Gerechtigkeit und der politischen Ökonomie, 

Tübingen 2003, S. 361. Bemerkenswert ist auch 

die Einschätzung, die von Hayek (a.a.O., S. 256) 

zu den wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 

Menschenrechten äußert: „Schon das kleinste 

Quäntchen von gesundem Menschenverstand 

hätte den Verfassern des Dokuments (TH: 

gemeint sind die Verfasser des entsprechenden 

Menschenrechtspakts) sagen müssen, daß das, 

was sie zu allgemeinen Rechten erklären, in der 

Gegenwart und für alle vorhersehbare Zukunft 

vollkommen unerreichbar ist.“

15 So im Internet-Diskussionsforum der CESi-

fo Group München am 16.4.2010 in ei-

ner Antwort auf einen Diskussionsbeitrag 

zum Mindestlohn (abrufbar unter: www.

cesifo-group.de/portal/page/portal/ifoHome/B-

politik/95discforum/25discfor_aktsoz).

16 Schriftliche Stellungnahme der Bundesvereini-

gung der Deutschen Arbeitgeberverbände zur 

öffentlichen Anhörung von Sachverständigen 

in Berlin am 17. Oktober 2011 - Nationaler 

Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behinder-

tenrechtskonvention, in: Deutscher Bundestag, 

Ausschuss für Arbeit und Soziales, Ausschuss-

drucksache 17(11)597, S. 3.
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den allgemeinen Arbeitsmarkt: in Lübeck 
und Ostholstein durch integra Lübeck, in 
Bremen durch den IFD Bremen, in Ost-
brandenburg durch das Netzwerk Integ-
rationsassistenz in Brandenburg (NIAB) 
Fürstenwalde, in Jena durch das Jenaer 
Zentrum für Selbstbestimmtes Leben (ZsL) 
und in Bitburg und der Westeifel durch 
das Zentrum für Selbstbestimmtes Leben 
Mainz, Standort Bitburg. Die Projektpart-
ner arbeiteten dabei mit den WfbM der 
Region  zusammen. Vor Ort entstanden da-
durch Kooperationen mit jeweils einer bis 
vier WfbM.

Die Hamburger Arbeitsassistenz und die 
ACCESS Integrationsbegleitung Erlangen 
waren als langjährig erfahrene Anbieter 
von Leistungen im Übergang von der WfbM 
auf den allgemeinen Arbeitsmarkt im Pro-
jekt eingebunden. Die BAG UB war an der 
Projekt- und Modulentwicklung und an der 
Koordination und inhaltlichen Ausgestal-
tung der Weiterbildungsangebote für Mit-
arbeiterInnen der JobBudget-Projekte und 
der kooperierenden WfbM beteiligt sowie 
verantwortlich für die Evaluation. Die Ko-
ordination des Gesamtprojekts oblag der 
ISL. 

Das Projekt – 
Vernetzte Zusammenarbeit 
verschiedener AkteurInnen
Im Bundesmodellprojekt JobBudget ha-
ben vom 01.01.2008 bis 31.12.2011 ver-
schiedene Anbieter von Leistungen für den 
Übergang von der Werkstatt für behinder-
te Menschen (WfbM) auf den allgemeinen 
Arbeitsmarkt, die Interessenvertretung 
Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) 
und die Bundesarbeitsgemeinschaft für Un-
terstützte Beschäftigung (BAG UB) zusam-
mengearbeitet, um die Leistungen für den 
Übergang zu defi nieren und zu erproben 
und damit eine Grundlage zu schaff en, mit 
der die Übergangsleistung als Persönliches 
Budget eingekauft und angeboten werden 
kann. Dies geschah in Zusammenarbeit 
mit verschiedenen WfbM in fünf Regionen 
Deutschlands. 

Das Bundesmodellprojekt wurde vom 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
aus Mitteln des Bundesausgleichsfonds ge-
fördert.

An fünf Standorten wurden Teilneh-
mende des Projekts auf ihrem Weg in den 
allgemeinen Arbeitsmarkt unterstützt, ins-
besondere beim Wechsel von der WfbM auf 

Von Kirsten Hohn

Im Bundesmodellprojekt JobBudget 
(2008 – 2011) wurden in fünf Re-
gionen Deutschlands Beschäftigte 
von Werkstätten für behinderte 
Menschen (WfbM) beim Wechsel 
auf den allgemeinen Arbeitsmarkt 
unterstützt. Die hierzu notwendi-
gen Unterstützungsleistungen, die 
Werkstattbeschäftigte als Angebote 
von Fachdiensten oder auch einer 
WfbM wahrnehmen können, wurden 
in acht Modulen mit zugehörigen 
Bausteinen beschrieben. Mit dem 
Ziel, dass die Übergangsleistung 
als Persönliches Budget eingekauft 
werden kann, wurden zudem Ins-
trumente entwickelt, die es Leis-
tungsanbietern erleichtern sollen, 
einen realistischen Preis für die von 
ihnen angebotenen Leistungen zu 
ermitteln. In diesem Text werden 
das Projekt, die Modularisierung und 
wichtige Ergebnisse vorgestellt. In 
einem weiteren Beitrag auf Seite 16 
beschreiben Kirsten Hohn und Jörg 
Bungart Handlungsempfehlungen an 
politische EntscheidungsträgerInnen 
und Leistungsanbieter.

JobBudget – Ergebnisse
Auswerung eines Modellprojekts zum Wechsel von der Werkstatt 
für behinderte Menschen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt
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den verschiedene Instrumente zur Zeitdo-
kumentation von personenbezogenen Leis-
tungen und zur Kalkulation von Preisen 
einzelner Module entwickelt und in den 
JobBudget-Projekten erprobt (s. Kasten).

Die TeilnehmerInnen der 
JobBudget-Projekte 
Innerhalb der vierjährigen Projektlaufzeit 
von JobBudget wurden 79 Teilnehmende 
an fünf Projektstandorten auf ihrem Weg in 
den allgemeinen Arbeitsmarkt unterstützt. 
Hierzu gehörte die Unterstützung bei der 
Entscheidung für den individuell richtigen 
Arbeitsort und Tätigkeitsbereich ebenso 
wie die inner- und außerbetriebliche Qua-
lifi zierung und die nach individuellem Be-
darf notwendigen Leistungen der beschrie-
benen Module und Bausteine (s.o.).

64 Personen haben zum Projektende 
(31.12.2011) ihre Teilnahme beendet. Die 
übrigen 15 Personen werden seit Ende 
des Projektes im Übergang auf den allge-
meinen Arbeitsmarktes weiterhin unter-
stützt – dies geschieht auf Grundlage von 
Anschlusskooperationsverträgen mit den 
Werkstätten bzw. im Rahmen des Persön-
lichen Budgets.

Die Gesamtleistung im Übergang auf 
den allgemeinen Arbeitsmarkt wurde in 8 
Module mit dazu gehörigen 32 Bausteinen 
strukturiert und beschrieben. Nicht alle 
Module bzw. Bausteine sind sinnvollerweise 
von allen zu unterstützenden Personen zu 
nutzen. Zunächst gibt es ein Klärungsmo-
dul (Modul 1), mit dem Teilnehmende für 
sich klären können, ob sie den Weg in Rich-
tung allgemeinen Arbeitsmarkt gehen wol-
len und sich hierbei vom JobBudget-Projekt 
unterstützen lassen wollen. Ist diese Klä-
rung erfolgt, schließt sich die Nutzung der 
sogenannten Kernmodule an (Modul 2: Ak-
quise und Vorbereitung, Modul 3: Betrieb-
liche Qualifi zierung mit Jobcoaching, Mo-
dul 4: Begleitendes Bildungsangebot – dies 
wird häufi g als regelmäßig stattfi ndendes 
Gruppenangebot konzipiert). Komplemen-
tärmodule ergänzen das Angebot (Modul 
5: Sachbearbeitung, Modul 6: Ergänzen-
de Begleitung, Modul 7: Budgetassistenz). 
Kommt es im Anschluss an die Projektteil-
nahme zum Abschluss eines Arbeitsvertra-
ges, besteht je nach Bedarf zudem die Mög-
lichkeit das Modul 8: Berufsbegleitung nach 
Arbeitsvertrag zu nutzen. Mit dem Ziel, das 
Leistungsangebot zu verpreislichen, wur-

Ziele und Inhalte des Projekts
Das übergeordnete Ziel der Aktivitäten im 
Projekt JobBudget war es, Übergänge auf 
den allgemeinen Arbeitsmarkt durch be-
triebliche Qualifi zierung und das Persönli-
che Budget zu gestalten.

Ein Kernstück der Umsetzung der Ziele 
war die Beschreibung der Unterstützungs-
leistungen, die für den Wechsel aus einer 
WfbM in einen Betrieb des allgemeinen Ar-
beitsmarktes notwendig sind bzw. je nach 
individuellen Bedarfen sein können und von 
einem oder verschiedenen Dienstleistern 
erbracht werden. Die Leistungen wurden 
in Modulen mit dazu gehörigen Baustei-
nen beschrieben und beinhalten Kernele-
mente der Unterstützten Beschäftigung. 
Die Modularisierung bietet eine grundle-
gende Möglichkeit, sich diese Leistungen 
mit einem Persönlichen Budget – ggf. auch 
bei unterschiedlichen Leistungsanbietern 
– einkaufen zu können. Und auch für die 
Finanzierung der Übergangsleistung im 
Sachleistungsprinzip (durch die Koopera-
tion von WfbM und anderen Leistungsan-
bietern) bietet die Modularisierung eine 
Möglichkeit der bedarfsgerechten Ausge-
staltung der Leistung.

Klärungsmodul Kernmodule Komplementärmodule

1 
Klärung 

2 
Akquise + 

Vorbereitung

3
 Betriebliche 

Qualifizierung mit 
Jobcoaching

4
 Begleitendes 

Bildungsangebot

5
 Sachbearbeitung 

6
 Ergänzende 
Begleitung

7
 Budget Assistenz

8
Berufsbegleitung 

nach Arbeitsvertrag

1.1
 Erstgespräch und  

Beratungsgespräche

2.1
 Akquise 

3.1
  Jobcoaching 

4.1
 Arbeitswelt 

5.1
 Sozialversicherung 

6.1
 Arbeitsassistenz

7.1
 Budgetberatung

8.1
 Unterstützung des 

Arbeitnehmers

1.2
 Persönliche 

Zukunftsplanung

2.2
 Bewerbungsunterlagen 

3.2
 Regelmässige 

Betriebsbesuche

4.2
 Arbeitsbereiche

5.2
 Verwaltung 

6.2
 Organisation Mobilität 

7.2
 Budgetunterstützung

8.2
 Unterstützung des 

Arbeitgebers 

1.3
 Info- und 

Kennenlerntage

2.3
 Vorstellungsgespräch

3.3
 Unterweisung 

Arbeitssicherheit

4.3
 Soziale Fähigkeiten 

5.3
 Dokumentation/      

Berichtswesen 

6.3
 Persönliche Assistenz

1.4
 Besuch am WfbM-

Arbeitsplatz

2.4
 Vorbereitung der 

betriebl. Qualifizierung

3.4
 Klärung von 

Beschäftigungschancen 

4.4
 Mobilität 

1.5
  Fähigkeitsprofil 

2.5
 Arbeitsplatzanalyse

3.5
 Auswertung u. weitere 

Integrationsplanung 

4.5
 Lebensalltag  und 

Gesellschaft  

1.6
 Perspektivenklärung u. 

Integrationsplanung

4.6
 Über Behinderung 

sprechen

Module des JobBudget Projekts
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ten mit psychischer Erkrankung mit 23,5 % 
unter dem entsprechenden Anteil bei den 
JobBudget-Teilnehmenden (35,6 % in der 
Phase der betrieblichen Qualifi zierung).

Auff allend an der Zusammensetzung 
der Teilnehmenden ist auch der geringe 
Anteil von Frauen (Modul 1: 35,4 %; in der 
Phase der betrieblichen Qualifi zierung ab 
Modul 2 nur noch 33,3 %). 

Sowohl Frauen als auch Teilnehmende 
mit psychischer Erkrankung nahmen nicht 
nur seltener an dem Projekt teil bzw. ent-
schieden sich seltener für eine betriebliche 
Qualifi zierung, sie wurden auch kaum in 
Betriebe des allgemeinen Arbeitsmarktes 
– sei es in sozialversicherungspfl ichtige Ar-
beitsverhältnisse oder in Außenarbeitsplät-
ze der WfbM – vermittelt. Dies waren über-
wiegend Männer mit Lernschwierigkeiten. 
Eine Sensibilisierung der MitarbeiterInnen 
der JobBudget-Projekte für die spezifi -
schen Bedarfe von Frauen bzw. Menschen 
mit psychischen Erkrankungen im Hinblick 
auf die betriebliche Unterstützung und auf 
das Treff en von Entscheidungen, den Weg 
in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu gehen, 
hat im Rahmen des Gesamtprojektes statt-
gefunden (vgl. a. Evaluationsbericht).

Modularisierung der Leistungen 
im Übergang und die 
Inanspruchnahme durch die 
Teilnehmenden
Die MitarbeiterInnen der fünf JobBudget-
Projekte nutzten die Instrumente zur Zeit-
dokumentation und Preisberechnung in 

gegen eine betriebliche Qualifi zierung und 
weitere Schritte in Richtung allgemeinem 
Arbeitsmarkt entschieden haben, ist der 
Anteil von Menschen mit psychischer Er-
krankung auff allend hoch. Menschen mit 
Lernschwierigkeiten, die die zweite große 
Gruppe unter den JobBudget-Teilnehmen-
den ausmachen, haben sich vergleichswei-
se seltener nach Modul 1 gegen eine weite-
re Projektteilnahme entschieden.

Trotz der zahlenmäßig starken frühen 
Abbrüche von Menschen mit psychischer 
Erkrankung ist ihr Anteil an allen Teilneh-
menden der JobBudget-Projekte gerade im 
Vergleich zu allen Beschäftigten der Ko-
operations-WfbM von JobBudget hoch. In 
jenen WfbM liegt der Anteil von Beschäftig-

Über Informationsveranstaltungen oder 
durch Hinweise von GruppenleiterInnen, 
Werkstattbeschäftigten oder anderen Per-
sonen erfuhren potenziell an einer Pro-
jektteilnahme interessierte Menschen von 
JobBudget. Nach einem oder mehreren 
Beratungsgesprächen entschieden sie sich 
für oder gegen eine Teilnahme am Projekt. 

Alle diejenigen, die sich für eine Pro-
jektteilnahme entschieden, nahmen zu-
nächst Leistungen aus dem Klärungsmodul 
(Modul 1) in Anspruch, um Möglichkeiten 
und Voraussetzungen für eine betriebli-
che Qualifi zierung für sich besser klären 
zu können. Unter den Personen, die sich 
nach Modul 1 gegen eine weitere Projekt-
teilnahme und damit zu diesem Zeitpunkt 

Herausforderung für WfbM und Fachdienste: Modularisierung der Unterstützungsleistungen
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Berufsorientierung unterstützt, der später 
auch Träger eines JobBudget-Projektes 
wurde. Während seiner Schulzeit machte 
er verschiedene ein- bis zweiwöchige Prak-
tika, sowohl auf dem allgemeinen Arbeits-
markt (in einem Malerbetrieb und in einer 
Autowerkstatt) als auch in der WfbM. Dort 
baute er z.B. Wäscheklammern zusammen, 
stellte für sich dabei aber fest: „Das ist 
nicht so für mich was gewesen.“1 Obwohl 
er einer Tätigkeit in der WfbM ablehnend 
gegenüberstand, sah es für ihn zunächst 
so aus, als ob sein Weg automatisch in die 
WfbM ginge. Für ihn selbst war klar, dass 
er auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ar-
beiten will, rückblickend schätzt er es so 
ein, dass ihm das ohne das JobBudget-Pro-
jekt nicht gelungen wäre. 

Herr D. macht zwei Jahre lang den be-
triebsintegrierten Berufsbildungsbereich 
analog dem Berufsbildungsbereich der 
WfbM. Mit einem Persönlichen Budget 
kauft er sich die Leistungen hierfür beim 
JobBudget-Projekt ein. Seine Mutter orga-
nisiert die Verwaltung des Budgets.

Nach einer dreimonatigen Klärungspha-
se startet Herr D. die Phase betrieblicher 
Qualifi zierungen. Während der folgenden 
21 Monate macht er verschiedene betrieb-
liche Qualifi zierungen, die ihm helfen, kla-
rere Vorstellungen davon zu entwickeln, 
in welchem Arbeitsbereich er arbeiten 
möchte, welches soziale und atmosphäri-
sche Umfeld für ihn wichtig ist, wie weit 
seine Arbeitsstelle weg sein soll oder darf 
und welche Arbeitszeit und welches Ar-

Bezug auf die Unterstützung der Teilneh-
menden. Sie dokumentierten, wie viel Zeit 
sie jeweils in welches Modul / welchen Bau-
stein investierten.

Die Analyse der individuellen Teil-
nahme- und Unterstützungsverläufe von 
JobBudget-Teilnehmenden aufgrund von 
Interviews und Zeit-Leistungs-Dokumenta-
tionen zeigt, dass die Wege von der Werk-
statt in den allgemeinen Arbeitsmarkt in-
dividuell sehr unterschiedlich sind. Durch 
die Dokumentationsinstrumente ist dar-
stellbar, wer an welchen Modulen wie lan-
ge und mit welchem Erfolg teilgenommen 
hat. Eine vereinheitlichende Berechnung 
von Zeitbedarfen in den einzelnen Modu-
len würde aber den individuellen Bedarf 
nicht abbilden. Zwar ist es möglich, Ten-
denzen über einen höheren Bedarf be-
stimmter Zielgruppen zu benennen – z.B. 
geht der Bedarf von jungen Menschen ohne 
Erstausbildung und Berufserfahrung stark 
in Richtung einer grundlegenden Berufso-
rientierung und einer starken Inanspruch-
nahme der Kernmodule 2 (Akquise und 
Vorbereitung), 3 (Betriebliche Qualifi zie-
rung mit Jobcoaching) und 4 (Begleitendes 
Bildungsangebot); ein anderes Beispiel ist 
ein intensiverer Klärungs- und Entschei-
dungsprozess von Menschen mit psychi-
scher Erkrankung, der sich in einer höhe-
ren Inanspruchnahme von Leistungen im 
Modul 1 zeigt. Neben diesen allgemeinen 
Tendenzen fallen aber unvorhersehbare in-
dividuelle Bedarfe und Entwicklungen erst 
im Verlauf der Unterstützung (psychische 

Krisen und Krankheitsphasen, Abbrüche 
betrieblicher Qualifi zierungen, berufsbezo-
gene Umorientierungen etc.) ins Gewicht.
In Interviews mit Teilnehmenden und in 
Refl exionsgesprächen mit MitarbeiterIn-
nen wurde immer wieder die besondere 
Relevanz des Moduls 1 für den individu-
ellen Klärungsprozess der Teilnehmenden 
deutlich. Dies wird auch dadurch belegt, 
dass sich die Teilnehmenden im Anschluss 
an das Modul 1 bewusst für oder gegen 
eine weitere Projektteilnahme und Unter-
stützung im Rahmen einer Übergangsleis-
tung entschieden haben. Im Fachaustausch 
innerhalb des Projekts wurde mehrfach 
der Sinn der Nutzung eines Klärungsmo-
duls für alle WfbM-Beschäftigten disku-
tiert. Generell sollte das Angebot einer 
individuellen Perspektivenklärung allen 
Werkstattbeschäftigten regelmäßig, d.h. 
auch wiederholt, zur Verfügung stehen.

Ein Beispiel: 
Herr D. – Hausmeisterhelfer 
in einem Seniorenheim
Im Folgenden wird am Beispiel eines Job-
Budget-Teilnehmers zunächst der Prozess 
von der Teilnahme am Projekt bis zum Ein-
tritt in ein sozialversicherungspfl ichtiges 
Arbeitsverhältnis beschrieben und danach 
erläutert, welche Module er wie und wie 
lange genutzt hat.

Herr D. besuchte die Werkstufe einer 
Förderschule mit dem Schwerpunkt geis-
tige Entwicklung. In seinem letzten Schul-
jahr wurde er von einem Fachdienst in der 

Auch zuständig für die Ordnung in der Küche: Hausmeisterhelfer Herr D. Fotos: NIAB
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bestimmter Arbeitstätigkeiten zu unter-
stützen und mit ihm sowie mit seinem An-
leiter und der Leiterin der Hauswirtschaft 
zu klären, ob es Probleme gibt, wie die zu 
lösen sind, wie die Arbeitstätigkeiten er-
weitert werden können oder welche weite-
ren Qualifi zierungsnotwendigkeiten es gab. 
Einer der Lernprozesse, bei denen die Mit-
arbeiterin des JobBudget-Projekts Herrn D. 
unterstützte, war das Abkleben bei Maler-
arbeiten. Herr D. erinnert sich gut daran, 
wie er einige Zeit gebraucht hat, das zu ler-
nen, und sein Anleiter weiß, dass er damals 
gerade wenig Zeit gehabt habe, Herrn D. 
dabei kontinuierlich anzuleiten und die Un-
terstützung von außen als Entlastung erlebt 
habe. In den zwölf Monaten, die Herr D. in 
dem Betrieb ist, überzeugt er den Betrieb 
durch seine Motivation und seine Lust, sich 
immer wieder auch auf Neues einzulassen 
ebenso wie durch seine sozialen Kompe-
tenzen. Eine Rolle für die Entscheidung zur 
Einstellung spielte vor allem, dass es „viel 
viel Arbeit“ gibt, wie sein Anleiter sagt und 
dass „er voll integriert war“, was die Lei-
terin der Hauswirtschaft betont. Wichtig 
war auch, die Phase der betrieblichen Qua-
lifi zierung für die Entscheidung nutzen zu 
können: Zum einen für das Kennenlernen 
von Herrn D. („Wir mögen ihn einfach und 
wussten, worauf wir uns einlassen und was 
er kann.“), zum anderen für die Erfahrung 
mit einer Unterstützung durch das JobBud-
get-Projekt. Die intensive Begleitung sei ein 
Kriterium dafür gewesen, dass es gut läuft 
und eine Entscheidung für eine Einstel-
lung getroff en habe werden können. Das 
JobBudget-Projekt wurde als verlässlicher 

hätte er sich vorstellen können, eine Ar-
beitsstelle dort anzunehmen und wäre dort 
vielleicht auch eingestellt worden, wenn es 
eine Stellenfi nanzierung gegeben hätte. In 
dem sozialen Projekt gibt es allerdings nur 
Arbeitsgelegenheiten (sog. 1-€-Jobs). 

Nach den ersten Betriebserfahrungen 
hat sich für Herrn D. aber heraus kristal-
lisiert, dass er gerne eine handwerkliche, 
nicht zu schwere Arbeit in einem Unter-
nehmen mit netten Betriebsklima machen 
würde. Die Mitarbeiterin des JobBudget-
Projekts sucht nun gezielt eine Stelle für 
eine längere betriebliche Qualifi zierung 
mit einer Übernahmeperspektive. Im Haus-
meisterbereich eines Seniorenheims wird 
Herr D. zwölf Monate lang qualifi ziert. Zu 
seinen Tätigkeiten gehört die Pfl ege der Au-
ßenanlagen (Mähen, Unkraut jäten, Sträu-
cher schneiden) sowie Reinigungsarbeiten, 
Malerarbeiten, Polieren. Nur der Umgang 
mit Maschinen fällt ihm schwer, was im 
Betriebsablauf aber berücksichtigt werden 
kann. Für Herrn D. ist es hilfreich, für die 
konkreten Arbeiten einen Ansprechpart-
ner - den Hausmeister - zu haben und zu 
wissen, dass er sich außerdem auch an die 
Leiterin der Hauswirtschaft wenden kann. 
Beide bestätigen2, dass Herr D. in seiner 
betrieblichen Qualifi zierung sehr viel ge-
lernt habe. Dass er sich weiterhin an sie 
wenden kann, weiß Herr D.: „Jetzt weiß 
ich schon fast alles. Und wenn nicht, frage 
ich Herrn A. oder Frau B., wenn ich das 
nicht so richtig hinkriege oder kann.“ In 
der Phase seiner Einarbeitung kam zudem 
regelmäßig die Mitarbeiterin des JobBud-
get-Projekts vorbei, um ihn beim Erlernen 

beitstempo zu ihm passen. Um das alles he-
raus zu fi nden, macht er sechs betriebliche 
Qualifi zierungen – in einem Malerbetrieb 
(dreieinhalb Monate), in der städtischen 
Grünanlagenpfl ege (zwei Wochen), in der 
Autoaufbereitung in einem Autohaus (acht 
Wochen), in einer Autorecycling-Firma 
(eine Woche), in einem gemeinnützigen 
Projekt für Umzugshilfe und Wohnungs-
aufl ösungen (viereinhalb Monate) und im 
Hausmeisterbereich in einem Senioren-
heim (zwölf Monate). Aus jeder betriebli-
chen Qualifi zierung nimmt Herr D. neue 
Erfahrungen mit, die ihm in seiner beruf-
lichen Entscheidung weiter helfen. So erin-
nert er sich, dass er im Malerbetrieb „viel 
gelernt“ habe. Schwer gefallen sei ihm das 
Streichen von Decken. Er guckt dabei lange 
den erfahrenen Kollegen zu, bis er es selbst 
immer besser hinbekommt. Die Arbeit 
macht ihm dort Spaß, aber zunächst will er 
noch andere Arbeitsbereiche und Betriebe 
kennen lernen. In einigen Betrieben merkt 
er, „dass das nichts ist“ für ihn. Zum Bei-
spiel ist ihm die Arbeit im Autohaus, wo er 
„immer nur Autos geputzt“ hat, zu langwei-
lig und die schroff e Art des Kollegen, der 
ihm seine Arbeit zuteilt, gefällt ihm nicht. 
Die Arbeit in der Autorecycling-Firma ist 
ihm körperlich zu anstrengend, außerdem 
empfi ndet er seinen Chef als unfreundlich. 
Ein angenehmeres Betriebsklima fi ndet er 
in dem Projekt für Umzugshilfe. Das Projekt 
kennt er schon von klein auf, was ihm die 
Kontakte erleichtert. Anstrengend ist es für 
ihn, bei Wohnungsaufl ösungen beteiligt zu 
sein, bei denen er Ekel aufgrund von unhy-
gienischen Zuständen empfi ndet. Trotzdem 

„Seifenrunde“ Arbeit im Hof Fotos: NIAB
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Dauer der Teilnahme an Job-
Budget und Inanspruchnahme 
der Module 
Herr D. hat 24 Monate lang am JobBudget-
Projekt teilgenommen. In dieser Zeit hat er 
die Module 1, 2, 3, 4 und 7 in Anspruch ge-
nommen, nach Abschluss des Arbeitsver-
trages auch das Modul 8.

Dauer der Inanspruchnahme 
und Inhalte der Module
Modul 1 - Klärung: Herr D. hat die Mitar-
beiterinnen des JobBudget-Projekts schon 
während seiner Schulzeit im Rahmen eines 
berufsvorbereitenden Projekts kennenge-
lernt. In dieser Zeit hat er auch bereits eine 
Persönliche Zukunftsplanung gemacht. 
Deshalb hat er das Modul 1 im Rahmen 
des Projekts JobBudget nur wenig – in 
zwei aufeinander folgenden Monaten – in 
Anspruch genommen. Er hat einen Info-
Tag des Projekts besucht (Baustein 1.3), es 
wurde mit ihm ein Fähigkeitsprofi l erstellt 
(Baustein 1.5), und in einem Perspektiven 

schuss in Höhe von 7.000 € für Anschaf-
fungen zur Ausstattung des Arbeitsplatzes 
gewährt (z.B. für eine Bodenwischmaschi-
ne, einen Laubpuster, eine Schneefräse 
sowie eigenes Werkzeug für Herrn D.). So-
wohl der Betrieb als auch Herr D. werden 
zunächst vom JobBudget-Projekt weiter 
begleitet. Langfristig wird die Begleitung 
vom zuständigen IFD übernommen wer-
den (Begleitende Hilfe im Arbeitsleben n. § 
102 SGB IX). In den ersten sechs Monaten 
nach Abschluss des Arbeitsvertrages be-
gleiten die Mitarbeiterinnen des JobBud-
get-Projektes und die IFD-Mitarbeiterin 
Betrieb und Arbeitnehmer mit getrennten 
Aufgaben gemeinsam, um einen möglichst 
reibungslosen Übergang zu gewährleis-
ten. Die JobBudget-Mitarbeiterin unter-
stützt Herrn D. vor allem bei der Wei-
terentwicklung berufl icher und sozialer 
Schlüsselkompetenzen und bei Fragen des 
Alltagslebens, die Mitarbeiterin des IFD 
übernimmt zunehmend die betriebliche 
Begleitung.

Partner erlebt, der „da ist, wenn Probleme 
anfallen und bei Lösungen hilft.“ Für Herrn 
D. sind bei seiner Entscheidung für den Ar-
beitsplatz der Spaß bei der Arbeit und die 
Anerkennung, die er bekommt, die wich-
tigsten Kriterien. Die spürt er auch, wenn 
z.B. neue Praktikanten kommen, die noch 
nicht so viel wissen wie er. „Dann sagt Herr 
A. [sein Anleiter]: ‚Du weißt ja ein bisschen 
schon was‘ und denn soll ich, kann ich de-
nen erzählen und so.“ Nachdem er jetzt auf 
einer festen Stelle eingestellt ist, sagt er: 
„Das ist ein schönes Gefühl, so fest ange-
stellt zu sein – und schön ist, mein erstes 
Geld zu verdienen.“ 

Herr D. arbeitet jetzt in einem sozial-
versicherungspfl ichtigen, tarifl ich ent-
lohnten Arbeitsverhältnis mit 30 Stunden 
pro Woche. Der Betrieb erhält Eingliede-
rungszuschüsse der Agentur für Arbeit 
in Höhe von 70 % im ersten und 60 % im 
zweiten Beschäftigungsjahr. Außerdem 
wurde für den neu geschaff enen Arbeits-
platz durch das Integrationsamt ein Zu-

Foto: Jared C. Benedikt [CC-BY-2.0] Wikimedia CommonsSchneefräse
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Vorbereitung auf die Qualifi zierung in Be-
trieben des allgemeinen Arbeitsmarktes,  
Arbeitsfeld- und Betriebserkundungen, So-
zialtraining, Erarbeitung eigener Ziele und 
Wünsche, Kommunikationstraining, Bewer-
bungstraining, Mobilitätstraining. Während 
seiner 24-monatigen Teilnahme am Projekt 
hat Herr D. regelmäßig an einem Bildungs-
tag im JobBudget-Projekt teilgenommen, 
an dem die Themen der Vorbereitungswo-
che vertieft wurden und außerdem Raum 
für den Austausch von Erfahrungen im Be-
trieb und für das Erarbeiten von Problem-
lösestrategien war. Weitere Themen waren 
z.B.: Kulturtechniken (Lesen, Schreiben, 
Rechnen), Körperpfl ege, Arbeitsrechte, Ar-
beitssicherheit, Bewusstsein für eigene Fä-
higkeiten und Stärken entwickeln. 

Modul 7 – Budgetassistenz: Die Verwaltung 
des Persönlichen Budgets hatte die Mutter 
von Herrn D. übernommen. Einmalig gab 
es nach einem Jahr ein Beratungsgespräch 
zur Budgetunterstützung (Baustein 7.2). 
Bereits vor Teilnahmebeginn wurde Herr 
D. mit seinen Eltern zum Persönlichen 
Budget beraten und bei der Beantragung 
unterstützt.

Modul 8 – Berufsbegleitung nach Arbeits-
vertrag: Nach Abschluss seines Arbeitsver-
trages wird Herr D. weiter am Arbeitsplatz 
unterstützt. Die Unterstützung wird von 

Modul 3 - Betriebliche Qualifi zierung mit 
Jobcoaching: In allen sechs betrieblichen 
Qualifi zierungen wurde Herr D. u.a. durch 
intensives Jobcoaching unterstützt. Da die 
Pausen zwischen den betrieblichen Qualifi -
zierungsphasen nie länger als zwei Wochen 
waren, ist die Gesamtdauer mit 21 Monaten 
identisch mit der Anzahl der Monate, in de-
nen Herr D. tatsächlich Leistungen aus dem 
Modul 3 in Anspruch genommen hat. Nach 
einem Einarbeitungsjobcoaching an den 
jeweiligen Arbeitsplätzen (Baustein 3.1) 
fanden in der Folge regelmäßige Betriebs-
besuche mit Qualifi zierungsinhalten sowie 
Beratungsgesprächen mit Herrn D. und Ar-
beitgeberIn bzw. AnleiterIn statt (Baustein 
3.2). In einem Qualifi zierungsbetrieb gab 
es eine Einweisung in die Arbeitssicherheit 
(Baustein 3.3). Im letzten Qualifi zierungs-
betrieb wurden konkrete Gespräche zur 
Klärung der Beschäftigungschancen im Be-
trieb geführt (Baustein 3.4), am Ende aller 
betrieblichen Qualifi zierungen fanden Ge-
spräche zur Auswertung und weiteren Per-
spektivenfi ndung gemeinsam mit Arbeitge-
berIn und Herrn D. statt (Baustein 3.5). 

Modul 4 - Begleitendes Bildungsangebot: 
Zu Beginn seiner Projektteilnahme hat 
Herr D. gemeinsam mit anderen Teilneh-
merInnen des Projekts an einer Vorberei-
tungswoche für betriebliche Qualifi zierun-
gen teilgenommen. Themen waren hierbei: 

klärenden Gespräch wurde gemeinsam die 
Projektteilnahme und deren Ablauf bespro-
chen (Baustein 1.6). 

Modul 2 – Akquise und Vorbereitung:
Aufgrund der Anzahl von insgesamt sechs 
betrieblichen Qualifi zierungen, die Herr D. 
gemacht hat, hat er das Modul 2 mehrfach 
in Anspruch genommen. In einem Gesamt-
zeitraum von 17 Monaten fi elen im Modul 
2 in 11 Monaten Leistungen an. Zunächst 
wurden Qualifi zierungsbetriebe akquiriert 
(Baustein 2.1) und Herr D. wurde teilwei-
se zu Vorbereitungsgesprächen von einer 
Mitarbeiterin des JobBudget-Projekts be-
gleitet (Baustein 2.3). Der zeitliche Auf-
wand war hierbei vergleichsweise gering, 
einerseits weil Herr D. zu zwei Qualifi -
zierungsbetrieben schon vorher Kontakt 
hatte, so dass sich viele Absprachen für 
die Qualifi zierung im Vorfeld telefonisch 
regeln ließen, andererseits, weil das Job-
Budget-Projekt einen Pool von Betrieben 
hat, auf den – wenn es passt – für Quali-
fi zierungsplätze zurück gegriff en werden 
kann. Einen großen Raum nahm im Modul 
4 der Baustein 2.4, die Vorbereitung auf 
die betriebliche Qualifi zierung, ein. Ins-
besondere vor Beginn der ersten betrieb-
lichen Qualifi zierung fand eine intensive 
Vorbereitung im Hinblick sowohl auf fach-
liche Anforderungen als auch soziale Kom-
petenzen statt. 

Herr D. räumt ab
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Arbeitszeit und den Preis aus. Die fünf Job-
Budget-Projekte fanden unterschiedliche 
regionale Rahmenbedingungen vor. Teil-
weise waren Projektstandort und Wohnort 
der Teilnehmende in der gleichen Stadt, 
teilweise hatte der Einzugsbereich aber 
auch einen Radius von bis zu 80 km. Ins-
besondere für die Qualifi zierung im Betrieb 
(Modul 3) fi elen teilweise hohe Fahrtzeiten 
an, die durch große Entfernungen zwi-
schen Projektstandort und Qualifi zierungs-
betrieb in einigen Fällen anteilig bis zu 50 
% der Gesamtarbeitszeit ausmachten. Ein 
Beispiel hierfür ist Herr D.: Für dessen 
Unterstützung sind JobBudget-Mitarbeite-
rInnen 8.363 km gefahren. Die Fahrtzeit, 
die die JobBudget-MitarbeiterInnen hierfür 
aufbrachten, betrug 30,7 % ihrer Gesamt-
arbeitszeit.

Unterschiedlich war an den fünf Pro-
jektstandorten sowie an den Wohnorten 
der Teilnehmenden auch das ÖPNV-Ange-
bot. Für die Teilnehmenden war es manch-
mal zeitaufwändig, mit öff entlichen Ver-
kehrsmitteln einen Qualifi zierungsbetrieb 
zu erreichen. Fand hierbei gerade zu Be-
ginn einer betrieblichen Qualifi zierung ein 
Mobilitätstraining durch ein/e Projektmit-
arbeiterIn statt, erhöhte sich auch für die-
se die Fahrtzeit. In Städten sind zwar die 
Entfernungen zu Qualifi zierungsbetrieben 
und damit Fahrtkosten vergleichsweise ge-
ring, ein hohes Verkehrsaufkommen oder 

ner Leistung sind unterschiedlich hoch. 
Tarifabschlüsse und Haustarife, Berufsab-
schlüsse und -erfahrungen und das Alter 
des Fachpersonals sowie regionale Un-
terschiede spielen hierbei eine Rolle. Aus 
ähnlichen Gründen sind die Pauschalen für 
Sach- und Verwaltungskosten sowie Lei-
tungsanteile unterschiedlich. Unterschied-
lich vergütete Kilometerpauschalen, die die 
ProjektmitarbeiterInnen erhalten, wenn 
sie die Arbeitswege mit dem eigenen PKW 
erledigen, nehmen Einfl uss auf die entste-
henden Fahrtkosten. 

Die individuellen Sachkosten – z.B. für 
Arbeitskleidung oder Fahrtkosten der Teil-
nehmenden – sind ebenfalls unterschied-
lich, fallen aber insgesamt kaum ins Ge-
wicht. Unterschiedlich kalkuliert werden 
auch die Gruppenangebote für die Teil-
nehmenden. Je nach der Heterogenität der 
Teilnehmenden und der teilweise damit 
verbundenen Entscheidung zu einer Grup-
penteilung, der Erreichbarkeit des JobBud-
get-Projekts durch die Teilnehmenden und 
der individuellen Bedarfe an Bildungsin-
halten schwanken z.B. die Gruppengröße 
und der Vorbereitungsaufwand.

Strukturelle Bedingungen
Die regionale Infrastruktur sowie damit 
verbundene Vorerfahrungen der Leis-
tungsanbieter wirken sich auf die für die 
Unterstützung einer Person eingesetzte 

Mitarbeiterinnen des JobBudget-Projekts 
und des IFD gemeinsam geleitet (s.o.). Re-
gelhaft fi ndet zumindest einmal pro Woche 
ein Besuch im Betrieb statt, bei dem noch 
bestehende Unterstützungsbedarfe von 
Herrn D. mit ihm selbst und mit seinem be-
trieblichen Anleiter geklärt werden.

Einfl ussfaktoren der Zeit- und 
Preisunterschiede bei der 
Unterstützung des Übergangs 
von der WfbM auf den 
allgemeinen Arbeitsmarkt
Die qualitative Analyse der Unterstüt-
zungsverläufe von einigen JobBudget-Teil-
nehmenden (z.B. von Herrn D.) sowie die 
Zeitdokumentation für alle Teilnehmenden 
der JobBudget-Projekte machen deutlich, 
dass die Nutzung der einzelnen Module 
und der Unterstützungsbedarf insgesamt 
sehr unterschiedlich sind und dass es nur 
begrenzt möglich ist, personenübergrei-
fend allgemeingültige Zeiten und Preise 
für die Leistungen im Übergang zu nennen. 
Zu berücksichtigen sind bei der Preisfi n-
dung und Angebotskalkulation verschiede-
ne Einfl ussfaktoren, von denen hier einige 
zentrale genannt werden:

Kalkulationsgrundlagen der 
JobBudget-Projekte
Die Personalkosten in den beteiligten Pro-
jekten als Einfl ussgröße auf den Preis ei-

Fotos: NIAB
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Unterschiede gibt es z.B. in Bezug auf die 
Art der Behinderung der unterstützten 
Personen. So wurde in der Zeitauswertung 
deutlich, dass Menschen mit psychischen 
Erkrankungen im Vergleich zu den übrigen 
Teilnehmenden das Klärungsmodul 1 am 
längsten nutzten, d.h. die Dauer vom Erst-
kontakt bis zum Beginn der betrieblichen 
Qualifi zierung (falls es dazu kam) länger 
war. Die begleitenden Fachkräfte bestätig-
ten für diese Zielgruppe einen höheren Be-
ratungsbedarf. Zudem hatten Teilnehmen-
de mit psychischen Erkrankungen längere 
Pausen zwischen den einzelnen betriebli-
chen Qualifi zierungen. Hierfür nannten die 
Fachkräfte notwendige Stabilisierungspha-
sen als Grund.

Teilnehmende mit Lernschwierigkei-
ten hingegen nutzten die Module 2 und 3 
deutlich zeitintensiver. Sie machten häufi g 
mehrere verschiedene Qualifi zierungen, 
weil sie noch in der Entscheidungsphase 
für ein bestimmtes Tätigkeitsfeld waren. 
Auch das Trainieren bestimmter Tätigkei-
ten und Arbeitsabläufe nahm hier mehr 
Zeit in Anspruch.

Unterschiede gab es auch in Bezug auf 
das Geschlecht der unterstützten Perso-
nen. Die Teilnahmedauer der männlichen 
Teilnehmer war deutlich länger als die der 
Teilnehmerinnen. Entsprechend war auch 
die Zeit der Unterstützung durch die Pro-
jektmitarbeiterInnen höher. Eine Erklä-
rung dazu konnte im Projekt JobBudget 
nicht gefunden werden.

Des Weiteren spielten berufl iche Vor-
erfahrungen eine Rolle. In Abhängigkeit 
davon, ob die unterstützte Person noch am 
Beginn der berufl ichen Orientierung war 
oder bereits eine Berufsausbildung und/
oder lange Arbeitserfahrungen auf dem all-
gemeinen Arbeitsmarkt hatte, war der Un-
terstützungsbedarf im Qualifi zierungsbe-
trieb unterschiedlich hoch. Teilnehmende 

Ein anderes Beispiel ist die Nutzung des 
Instruments der Persönlichen Zukunfts-
planung für die Teilnehmenden. Um den 
eigenen passenden Weg herauszufi nden, 
entsprechende Entscheidungen treff en zu 
können und hierfür individuelle Unterstüt-
zungsnetzwerke aufzubauen, die auch für 
eine kontinuierliche Unterstützung hilf-
reich sind, nutzten einige Teilnehmende 
die Persönliche Zukunftsplanung, die von 
MitarbeiterInnen der JobBudget-Projekte 
moderiert wurde. Der Prozess der Persön-
lichen Zukunftsplanung erstreckt sich bei 
Bedarf über viele Monate und ggf. Jahre. 
Bei den Projekten, die dieses Angebot kon-
zeptionell verankert haben, liegen entspre-
chend die Zeiten in Modul 1 höher.

Unterschiedlich waren auch die konzepti-
onelle Ausgestaltung der Bildungsangebote 
und der Umgang mit der Heterogenität der 
Teilnehmenden. Wurde in einigen Projek-
ten stärker versucht, die unterschiedlichen 
Teilnehmenden in einem Gruppenangebot 
zusammen zu bringen, wurde an anderer 
Stelle so auf die individuellen Bedarfe ein-
zelner eingegangen, dass mehrfach Einzel-
angebote geschaff en wurden. Hier spielten 
zudem strukturelle Bedingungen eine Rolle. 
So war es für manche Teilnehmenden we-
gen der fehlenden Erreichbarkeit mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln nicht möglich, 
den wöchentlichen Bildungstag zu besu-
chen, sodass für sie Einzelbildungsangebote 
geschaff en wurden, was zu personenbezo-
genen höheren Zeitaufwand der Mitarbeite-
rInnen und entsprechenden Kosten führte.

Personenbezogene Aspekte
Die stärksten und am schwersten bere-
chenbaren oder vorhersehbaren Unter-
schiede im Zeitaufwand der Unterstützung 
– und damit im zu kalkulierenden Preis – 
bestehen in Bezug auf die Person, die un-
terstützt wird.

schlechte ÖPNV-Anschlüsse können aber 
dennoch vergleichsweise hohe Fahrtzeiten 
bewirken. 

Der zeitliche Aufwand für die Akquise 
von Qualifi zierungsplätzen in Betrieben 
nahm in den JobBudget-Projekten unter-
schiedlich viel Zeit ein. Dort, wo durch 
langjährige Vorerfahrungen viele Kontakte 
zu Betrieben bestanden und es ggf. einen 
Pool von möglichen Qualifi zierungsbetrie-
ben gab, nahm die Akquise oft weniger Zeit 
in Anspruch als dort, wo erste Kontakte 
und Vernetzungen zu Betrieben eher noch 
im Aufbau waren. Auch die Dichte von Be-
trieben und Branchen, die in Städten höher 
ist als in ländlich geprägten Regionen spielt 
hier eine Rolle. Zum Beispiel hat eine Teil-
nehmerin, die in einer Zoohandlung eine 
Qualifi zierung machen möchte, in einem 
Ballungsraum höhere Chancen einen ent-
sprechenden Betrieb zu fi nden als in einer 
ländlichen Region.

Weitere strukturelle Einfl ussfaktoren für 
den Aufwand, der in die Akquise gesteckt 
wird, sind z.B. der Bedarf an Arbeitskräf-
ten in einer Region, die Arbeitslosenquote 
sowie der Bedarf an betrieblichen Prakti-
kums- und Qualifi zierungsplätzen durch 
andere berufsqualifi zierende Einrichtun-
gen und durch Schulen.

Konzeptionelle Schwerpunktset-
zungen der JobBudget-Projekte
Zwischen den fünf JobBudget-Projekten 
waren konzeptionelle Unterschiede festzu-
stellen, die den unterschiedlichen Zeitauf-
wand in der Begleitung von Teilnehmen-
den begründeten. Hierzu gehörte z.B. die 
Schwerpunktsetzung bei der Begleitung 
der betrieblichen Qualifi zierung, bei der 
teilweise die Qualifi zierung am Arbeits-
platz, teilweise die Beratung von Arbeitge-
berInnen und AnleiterInnen stärker betont 
wurde. 
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FUSSNOTEN

1  Dieses und die folgenden Zitate von Herrn D. 

stammen aus einem Interview, das mit ihm im 

Rahmen der Evaluation geführt wurde.

2  Mit beiden wurde ein Interview im Rahmen der 

JobBudget-Evaluation geführt.

blick auf die Kostenkalkulation darauf ge-
achtet, welche dieser Faktoren direkt oder 
mittelbar beeinfl ussbar oder gerade nicht 
beeinfl ussbar waren.

mit längeren berufl ichen Vorerfahrungen 
hatten häufi g einen Unterstützungsbedarf 
als Teilnehmende ohne berufl iche Vorer-
fahrungen.

Darüber hinaus waren die individuellen 
Unterstützungsbedarfe aufgrund weiterer 
Faktoren häufi g sehr unterschiedlich. Bei-
spielhaft genannt seien die unterschiedli-
chen biografi schen Erfahrungen, die jewei-
lige Wohn- und Lebenssituation, das soziale 
Umfeld, die sozialen und kommunikativen 
Kompetenzen, Entscheidungskompetenzen 
oder Mobilitätskompetenzen. Bei vielen 
dieser Faktoren spielen Vorerfahrungen 
und Förderungen in anderen Institutionen 
eine Rolle. 

Die genannten Einfl ussfaktoren wurden 
projektbegleitend analysiert und im Hin-

Kontakt und nähere Informationen

Kirsten Hohn BAG U e.V.,

Schulterblatt 36, 20357 Hamburg

E-mail: kirsten.hohn@bag-ub.de

Kirsten Hohn 

ist bei der BAG UB 

zuständig für die

Bereiche Evaluation

und Qualitätssicherung,

Öffentlichkeitsarbeit und

europäische Zusam-

menarbeit.

Foto: Bobak Ha‘Eri [CC-BY-2.0] Wikimedia CommonsDie Wege von der Werkstatt in den allgemeinen Arbeitsmarkt sind unterschiedlich



20 bag ub impulse no. 61

SCHWERPUNKT  JOBBUDGET 

Im Rahmen des Projekts JobBudget wurden verschiedene Pro-

dukte entwickelt, die auch für die weitere Nutzung durch andere 

Leistungsanbieter hilfreich sein sollen. Dies sind u.a.:

(1) die oben beschriebene Modularisierung der Übergangs-

leistung von der WfbM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt: Es 

gibt eine Übersicht über alle Module und Bausteine sowie eine 

ausführliche Beschreibung der Inhalte der Module und Bausteine. 

Zur Umsetzung der Leistungen sind zahlreiche Praxismaterialien 

zusammengestellt worden. 

Quelle: Abschlussbericht zum Modellprojekt JobBudget (Anhang) so-

wie auf den Internetseiten www.jobbudget.org und www.bag-ub.de.

(2) Instrumente zur Preiskalkulation von modularen Leistungs-

angeboten im Übergang von der WfbM auf den allgemeinen 

Arbeitsmarkt, die im Rahmen der Evaluation entwickelt wurden

Die Modularisierung (1) bietet eine grundlegende Möglichkeit, 

sich die Leistungen mit einem Persönlichen Budget einkaufen zu 

können. Hierfür ist es seitens der Leistungsanbieter notwendig, 

Preise für die Leistungen in den einzelnen Modulen bzw. Baustei-

nen zu berechnen und hiermit realistische Angebote zu erstellen. 

Auf dieser Basis können die Kosten für die einzelnen Module 

berechnet werden. 

Es wurden verschiedene Instrumente entwickelt, mit denen 

einerseits die Begleitung der Teilnehmenden in den JobBudget-

Projekten inhaltlich und zeitlich dokumentiert wurde und mit 

denen andererseits Kosten kalkuliert und Leistungsangebote 

berechnet werden können. Diese Instrumente sind auf einer CD 

veröffentlicht und stehen anderen Leistungsanbietern in diesem 

Bereich zur Verfügung.

Neben Kalkulationsgrundlagen für die Berechnung von Perso-

nalkosten bzw. Fachleistungsstunden stehen folgende Instru-

mente jeweils in Excel-Format zur Verfügung:

- ein Instrument zur Zeitdokumentation der modularen Über-

gangsleistungen und zur Preisberechnung auf personenbezo-

gener Ebene. Hiermit können Leistungsanbieter die tatsächlich 

anfallende Arbeitszeit der Fachkräfte für jede zu unterstützende 

Person dokumentieren und Aufwand und Preis für die Module 

berechnen. 

- ein Instrument zur personenübergreifenden Preisberechnung 

modularer Übergangsleistungen. Hiermit können Leistungs-

Produkte des Projekts JobBudget, die für andere Leistungsanbieter nutzbar sind

anbieter die für die Unterstützung einzelner Personen doku-

mentierten Zeiten und Preise für eine größere Personenzahl 

auswerten. 

- ein Instrument zur Kalkulation von Gruppenangeboten (Modul 

4): Hiermit können anhand realer Zeiten, die für die Durchfüh-

rung von Bildungsangeboten in einer Gruppe anfallen, Kosten 

für das Angebot von Bildungstagen u.ä. kalkuliert werden. 

Quelle: http://www.jobbudget.org/pmwiki.php/Main/Kalkulation und 

www.bag-ub.de. 

Eine CD mit den Instrumenten kann bestellt werden bei:

ISL Landesverband Interessenvertretung 

Selbstbestimmt Leben in Thüringen e.V.

Hermann-Pistor-Str. 1, 07745 Jena

E-mail: info@lv-isl-thueringen.de, Tel.: 03641-361155

 

(3) die Broschüre „Ich habe meinen Arbeitsplatz gefunden“ 

(BMAS 2010), in der 64 Beispiele der betrieblichen Integration 

dokumentiert sind und die mittlerweile in zweiter Aufl age erschie-

nen ist. Die Broschüre eignet sich z.B. um sie Arbeitgeber/innen 

zu geben und diese damit über Möglichkeiten der Arbeitsplatzge-

staltung, der Unterstützung am Arbeitsplatz durch Jobcoaching 

und der Förderung für Betriebe bei der Schaffung eines Arbeits-

platzes zu informieren.  

Quelle: Die Broschüre ist kostenlos über das BMAS zu beziehen: 

http://www.bmas.de/DE/Service/Publikationen/a735-arbeitsplatz-

gefunden.html

(4) das Weiterbildungsmodul zum Jobcoaching von Menschen 

mit psychischen Erkrankungen. Da die Zielgruppe von Men-

schen mit psychischen Erkrankungen im Rahmen des Projekts 

einen großen Teil ausmachte und bei den MitarbeiterInnen zwar 

Erfahrungen in der Begleitung von Menschen mit psychischen 

Erkrankungen vorlagen, nicht aber speziell bezogen auf die 

Qualifi zierung im Betrieb mit Jobcoaching, wurden zwei aufeinan-

der aufbauende Fortbildungen entwickelt, an denen JobBudget-

ProjektmitarbeiterInnen und Fachkräfte aus den kooperierenden 

Werkstätten teilnahmen. 

Quelle: Die Unterlagen des kompletten Moduls sind auf der website 

der BAG UB  downzuloaden: http://www.bag-ub.de/publikationen/

Modul_Job_Coaching_PSY.pdf
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In Anlehnung an das in JobBudget entwi-
ckelte Modul zur Klärung der individuel-
len berufl ichen Perspektive sollte allen 
WfbM-Beschäftigten begleitend zu ihrem 
Berufsleben das Angebot einer Unterstüt-
zung bei der Klärung ihrer berufl ichen 
Perspektive zur Verfügung gestellt wer-
den. Dies gilt nicht einmalig, sondern nach 
Bedarf wiederholt. In der Phase der ersten 
berufl ichen Orientierung – z.B. für Schul-
abgängerInnen im Eingangsverfahren 
und im Berufsbildungsbereich der Werk-
statt – ist der Bedarf hier i.d.R. intensiver. 
Das bedeutet, dass eine Unterstützung zur 
Klärung der individuellen berufl ichen Per-
spektive während und auch am Ende des 
Berufsbildungsbereiches sinnvoll ist. Aber 
auch für die Beschäftigten im Arbeitsbe-
reich der Werkstatt ist die Möglichkeit ei-
nes unterstützten Klärungsprozesses kon-
tinuierlich zur Verfügung zu stellen.
Für den Anspruch und die Durchführung 
der unterstützten Klärung berufl icher Per-
spektiven sind fi nanzielle und strukturelle 
Rahmenbedingungen zu schaff en.

Im Rahmen der Teilnahme am Projekt 
JobBudget haben alle Teilnehmenden 
das Klärungsmodul (Modul 1) genutzt. 
Die Entscheidung für oder gegen den 
Eintritt in die Phase der betrieblichen 
Qualifi zierung ist oft erst hier getroff en 
worden. Sowohl für diejenigen, die im 
Anschluss an das Klärungsmodul be-
trieblich qualifi ziert wurden als auch 
diejenigen, die sich im Anschluss an das 
Klärungsmodul für den Verbleib in der 

in Beschäftigungsverhältnisse auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt – sowohl in 
Bezug auf sozialversicherungspfl ichtige 
Arbeitsverhältnisse als auch auf ausge-
lagerte Arbeitsplätze – geben Anlass für 
eine höhere Sensibilität gegenüber der 
Teilnahmegewinnung, Ermutigung und 
Förderung von Frauen in diesem An-
gebot. Wie dies zu erreichen ist, sollte 
Thema in Teambesprechungen, Fallbe-
sprechungen und Konzeptentwicklun-
gen der Leistungsanbieter sein. Sowohl 
zur Refl exion der Ursachen als auch zur 
Initiierung von Lösungen gibt die Ver-
öff entlichung „talente“ der Hamburger 
Arbeitsassistenz (2007) mit Arbeitsmate-
rialien und Kurzfi lmen gute Anregungen.
Aufgefallen ist auch, dass die weib-
lichen Teilnehmerinnen des Projekts 
deutlich seltener einen Führerschein 
hatten als die männlichen Teilnehmer 
und dass von ihnen keine während der 
Projektteilnahme einen Führerschein 
erworben hat, während sechs männli-
che Projektteilnehmer im Erwerb ihres 
Führerscheins von den JobBudget-Pro-
jekten vor Ort unterstützt wurden. Auch 
dies ist ein Thema der Sensibilisierung 
im professionellen Team.
Auf politischer Ebene und bei Leis-
tungsträgern sollte geprüft werden, 
wo die strukturellen Ursachen liegen 
und wie die Rahmenbedingungen für 
den Zugang zur Unterstützung auf dem 
Weg in den allgemeinen Arbeitsmarkt 
verbessert werden können.

JobBudget – 
Handlungsempfehlungen
für Politik und Praxis
Von Jörg Bungart und Kirsten Hohn

Aus der Umsetzung und den Ergeb-
nissen des Bundesmodellprojekts 
JobBudget (2008 – 2011), (siehe 
Seite X), wurden von den beteilig-
ten AkteurInnen Empfehlungen und 
Handlungsbedarfe abgeleitet, die 
sich an politische Entscheidungs-
trägerInnen ebenso wenden wie an 
Leistungsanbieter und deren Fach-
kräfte, die Werkstattbeschäftigte 
beim Wechsel auf den allgemeinen 
Arbeitsmarkt unterstützen. Die 
Empfehlungen wurden einerseits aus 
den Ergebnissen der Evaluation des 
Projekts abgeleitet (Kap. A in diesem 
Text), andererseits auf allgemein-po-
litischer Ebene vom Gesamtprojekt 
zusammengefasst (Kap. B). Beide 
werden im Folgenden in Ausschnit-
ten vorgestellt.

A - Handlungsempfehlungen auf 
der Basis von Ergebnissen der 
Projektevaluation
Beim Zugang zu Maßnahmen der Unter-
stützung des Übergangs von der Werkstatt 
für behinderte Menschen (WfbM) auf den 
allgemeinen Arbeitsmarkt und bei der pro-
zessbegleitenden Unterstützung hierbei 
sollte kontinuierlich die Beteiligung von 
Frauen im Blick behalten werden.

Der vergleichsweise geringe Anteil von 
Frauen an den JobBudget-Teilnehmen-
den, die kürzere Teilnahmedauer so-
wie die kaum gelungene Vermittlung 
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derter Menschen ebenso wie in einer 
bundesweiten Untersuchung der WfbM  
am Fachausschuss (vgl. Detmar u.a. 
2008: 152) die Ausnahme1. Sinnvoll 
wäre die Schaff ung eines Anspruchs 
betroff ener Menschen auf die Beteili-
gung an den Sitzungen, in denen über 
ihren weiteren Weg beraten und ent-
schieden wird. Das, was ein Mensch für 
sich z.B. im Rahmen einer Persönlichen 
Zukunftsplanung geklärt hat, sollte hier 
Eingang fi nden.

Betriebliche Qualifi zierungen sind ein Ker-
nelement einer erfolgreichen Vermittlung 
von WfbM-Beschäftigten in den allgemei-
nen Arbeitsmarkt. Die Durchführung einer 
oder mehrerer betrieblicher Qualifi zierun-
gen – möglichst nahtlos aneinander ange-
schlossen – sind unverzichtbare Bestandtei-
le der Unterstützung beim Übergang.

Allen Arbeitsverhältnissen, die im 
Rahmen des JobBudget-Projekts ent-

lungen zur Arbeit des Fachausschusses als 
auch in der konkreten Beteiligung/Anhö-
rung behinderter Menschen im Fachaus-
schuss Ausdruck fi nden. Die Ergebnisse 
der Nutzung eines Klärungsmoduls sollten 
Eingang in die Fachausschusssitzungen 
fi nden.

In den „Gemeinsamen Arbeitshilfen 
für die Arbeit des Fachausschusses 
in WfbM“ der BAG:WfbM, der BA und 
der BAGüS vom 1.10.2011 und in der 
Werkstättenverordnung (WVO) wer-
den die behinderten Menschen, um 
deren Zukunft es geht, nicht erwähnt, 
in der im Rahmen der Erstellung der 
„Gemeinsamen Arbeitshilfen“ vorge-
schlagenen Mustergeschäftsordnung ist 
die Teilnahme am Fachausschuss auf 
Verlangen möglich, eine Anhörung soll 
in Vorbereitung der Fachausschusssit-
zung stattfi nden. 
In den an JobBudget beteiligten WfbM 
ist die Beteiligung betroff ener behin-

Werkstatt oder für andere Wege ent-
schieden haben, war die Nutzung des 
Klärungsmoduls hilfreich für den Ent-
scheidungsprozess und für das Erleben 
von individuellen Wahlmöglichkeiten. 
Die Nutzung des Moduls 1 bot ihnen die 
Möglichkeit, eigene Wünsche und Fä-
higkeiten zu entwickeln und zu refl ek-
tieren und auf der Basis verschiedener 
Optionen Entscheidungen zu treff en. 
Insbesondere die Umsetzung der Per-
sönlichen Zukunftsplanung oder ein-
zelner methodischer Elemente daraus 
wurden als hilfreich für den eigenen 
Entscheidungsprozess erlebt. 

Auch über die individuelle Entscheidungs-
fi ndung hinaus sollten Menschen mit 
Behinderungen, über deren berufl iche 
Zukunft in den Fachausschüssen der 
Werkstätten entschieden wird, an diesen 
Entscheidungsprozessen stärker betei-
ligt werden. Dies sollte sowohl in Rege-

Foto: Michael Movchin [CC-BY-SA-3.0] Wikimedia CommonsZiele für betriebliche Qualifi zierung mit den Beteiligten zusammen defi nieren
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meinsam abgesprochen und in einem 
Qualifi zierungsvertrag und / oder Qua-
lifi zierungsplan festgehalten werden.

Jobcoaching ist ein wesentliches Element 
der betrieblichen Qualifi zierung, das allen 
Arbeitgeber/innen und Anleitungspersonen 
sowie allen zu Qualifi zierenden angeboten 
werden sollte – in der Regel nicht als op-
tionale Möglichkeit, sondern als zur Qua-
lifi zierung gehörendes konzeptionelles Ele-
ment des Angebots einer professionellen 
Begleitung durch einen Leistungsanbieter. 

Die Erfahrungen der Beteiligten an den 
betrieblichen Qualifi zierungen (Arbeit-
geberInnen, Anleitungspersonen, zu 
qualifi zierende Personen) belegen den 
Sinn und Nutzen, den die Beteiligten 
sowie das kollegiale Umfeld durch das 
Jobcoaching haben. Die Notwendigkeit 
einer Unterstützung durch einen be-
triebsexternen Jobcoach heben auch 
ArbeitgeberInnen hervor, die diese Er-
fahrung noch nicht gemacht haben.
Für Fachkräfte, die neu in diesem Auf-
gabenfeld sind, ist es wichtig entspre-
chende Fortbildungen zu besuchen. 
Wichtige Themen hierbei sind z.B. die 
Haltung eines Jobcoaches, seine Rolle 
in der Vermittlung zwischen Betrieb 
und zu qualifi zierender Person, das Er-
lernen der Methoden und Instrumente 
des Jobcoachings und die selbstver-
ständliche Vermittlung des Jobcoa-
chings als Bestandteil jeder betrieb-
lichen Qualifi zierung gegenüber dem 
Betrieb. Fortbildungsbedarf besteht 

standen sind – sowohl die sozialver-
sicherungspfl ichtigen als auch die 
Außenarbeitsplätze – ist eine betrieb-
liche Qualifi zierung von meist mehre-
ren Monaten vorausgegangen. Sowohl 
ArbeitgeberInnen und Anleitungsper-
sonen als auch die Teilnehmenden 
selbst bestätigen, dass die Erfahrun-
gen des allmählichen Kennenlernens 
sowohl in Arbeitsbezügen als auch in 
Bezug auf die soziale betriebliche In-
tegration wesentlich in der jeweiligen 
Entscheidung für den Arbeitsplatz 
waren.

Für jede betriebliche Qualifi zierung sollten 
Ziele mit den Beteiligten defi niert und Ab-
sprachen zur Überprüfung der Zielerrei-
chung und zur Veränderung und Erweite-
rung von Zielen getroff en werden.

In den mit ArbeitgeberInnen und Anlei-
tungspersonen sowie mit Teilnehmen-
den geführten Interviews wurde deut-
lich, dass den Beteiligten häufi g keine 
Ziele der betrieblichen Qualifi zierung 
bekannt waren. Am ehesten waren die 
Zielvorstellungen bei den Qualifi zierun-
gen bekannt, aus denen später sozial-
versicherungspfl ichtige Arbeitsverhält-
nisse wurden.
Für alle Personen, die an der Quali-
fi zierung beteiligt sind, ist es für den 
Erfolg wichtig zu wissen, wo der Weg 
hinführen soll, was das hauptsächliche 
Ziel einer Qualifi zierung ist und welche 
Teilziele damit verbunden sind. Einzel-
ne Schritte zur Umsetzung sollten ge-

zunehmend in Bezug auf die betrieb-
liche Qualifi zierung von Menschen mit 
psychischer Erkrankung.

Für betriebliche Qualifi zierungen ist  aus-
reichend Zeit zur Verfügung zu stellen. 
Die Dauer einer betrieblichen Qualifi zie-
rung ist nach den hierfür defi nierten Zielen 
und nach den Bedarfen der zu qualifi zie-
renden Person und des Betriebs zu bestim-
men. 

Betriebliche Qualifi zierungen brauchen 
Zeit. Dies bestätigen die Erfahrungen 
von ArbeitgeberInnen, Anleitungsper-
sonen, zu qualifi zierenden Personen 
und Jobcoaches. In vielen Beispielen 
wird deutlich, dass viel Geduld und 
manchmal vielfache Wiederholungen 
benötigt werden, bis eine Person eine 
Arbeitsaufgabe oder auch nur einen 
kleinen Arbeitsschritt selbständig er-
füllen kann. Auch die Gestaltung der 
passenden Arbeitsbedingungen und das 
Finden bzw. Kreieren des passenden 
Arbeitsplatzes, an dem die Tätigkeiten 
entsprechend dem Leistungsvermögen 
eines / einer ArbeitnehmerIn und dem 
Bedarf eines Betriebes zusammen-
gefasst werden, braucht Zeit. Die im 
Projekt JobBudget entstandenen sozi-
alversicherungspfl ichtigen Arbeitsver-
hältnisse sind überwiegend nach einer 
durchschnittlich 21-monatigen Projekt-
teilnahme mit einer häufi g einjähri-
gen Qualifi zierungsphase im späteren 
Einstellungsbetrieb erreicht worden. 
Um ausreichend Zeit zum Kennenler-

Wichtig für JobCoaches: die richtige Haltung Fotos: NIAB
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Für die Entscheidung zur Beantragung ei-
nes Persönlichen Budgets für die Unterstüt-
zung beim Übergang von der WfbM auf den 
allgemeinen Arbeitsmarkt und zur späte-
ren Verwaltung des persönlichen Budgets 
besteht ein Bedarf an Beratung und Un-
terstützung bei den betroff enen Menschen 
und ihren Eltern bzw. dem weiteren sozi-
alen Umfeld. Hierfür ist das Angebot von 
Beratungsstellen zum Persönlichen Budget 
wichtig, die unabhängig von Leistungsan-
bietern und Leistungsträgern sind. 

Sowohl die Fachkräfte der JobBudget-
Projekte als auch die Teilnehmenden 
stellen fest, dass es nur unzureichende 
unabhängige Beratungsmöglichkeiten 
für das Persönliche Budget gibt (vgl. a. 
Blesinger 2011). 

Zur dauerhaften Sicherung eines Arbeits-
platzes auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
sind Teilhabe- und Unterstützungsmöglich-
keiten in Bezug auf die soziale Inklusion 
auch außerhalb des Arbeitsplatzes zu 
schaff en.

Wenn Werkstattbeschäftigte auf den all-
gemeinen Arbeitsmarkt wechseln, verän-
dert sich möglicherweise ihr Zugang zu 
ihrem bisherigen sozialen Umfeld und zu 
bisherigen Freizeitgestaltungen. Sowohl 
die in den Interviews formulierten Ängs-
te von WfbM-Beschäftigten, bei einem 
Wechsel auf den allgemeinen Arbeits-
markt die bestehenden sozialen Kontak-
te zu den KollegInnen in der WfbM zu 
verlieren als auch die entsprechenden 
Erfahrungen, über die berichtet wurde, 
machen Angebote zur sozialen Teilhabe 
erforderlich. Gruppenangebote für die 
Freizeitgestaltung und für einen Erfah-
rungsaustausch mit anderen in ähnli-
cher Situation, wie sie von erfahrenen 
Anbietern der berufl ichen Integration 
durchgeführt werden, sind hierzu eine 
Möglichkeit, für die es bislang außerhalb 
von Projekten keine fl ächendeckenden 
ambulanten Angebote gibt. Prinzipiell 

dort, wo es weniger Erfahrungen gibt, 
werden insbesondere die Verbesse-
rung der Zusammenarbeit mit den 
Leistungsträgern und das Gewinnen 
von Betrieben für das Zur-Verfügung-
Stellen von Qualifi zierungs- und Ar-
beitsplätzen als wichtiges Handlungs-
feld hervorgehoben. Gerade in Bezug 
auf die Umsetzung des Persönlichen 
Budgets hat sich die Sensibilisierung 
für eine personenzentrierte Sichtweise 
bewährt. In Bezug auf den Zugang zu 
ArbeitgeberInnen wurden im Rahmen 
der JobBudget-Projekte mehrfach Ver-
anstaltungen zur Öff entlichkeitsarbeit 
genutzt, in die ArbeitgeberInnen so-
wohl als präsentierende ExpertInnen 
als auch als InteressentInnen einbezo-
gen waren

Für die Einstellung von ehemals Werkstatt-
beschäftigten benötigen ArbeitgeberInnen 
Zuschüsse zu den Lohnkosten bzw. dau-
erhafte Minderleistungsausgleiche, wenn 
die Arbeitsleistung der eingestellten Per-
sonen für den Betrieb vorerst  nicht wirt-
schaftlich ist. Eine zunehmende Restriktion 
bei der Bewilligung entsprechender Leis-
tungen, insbesondere der Dauer und Höhe 
von Eingliederungszuschüssen, erschwert 
die Einstellung von Menschen dieser Ziel-
gruppe, deren Unterstützungsbedarf höher 
und deren Leistungsvermögen dauerhaft 
geringer ist.

Die fi nanzielle Förderung der im Pro-
jekt JobBudget entstandenen Arbeits-
verhältnisse und die weitere Unter-
stützung am Arbeitsplatz werden von 
den ArbeitgeberInnen als wesentliche 
Einstellungsbedingung  beschrieben. 
Auch die langjährigen Erfahrungen der 
am Projekt beteiligten Hamburger Ar-
beitsassistenz und der ACCESS gGmbH 
bestätigen, dass es ohne Lohnkosten-
förderung kaum möglich ist, Arbeitge-
berInnen für die Einstellung dieses Per-
sonenkreises zu gewinnen.

nen von Betrieb und dessen Akteuren 
und einer zu qualifi zierenden Person 
zu haben, bedarf es geeigneter Rah-
menbedingungen. Die Erfahrungen im 
Projekt JobBudget zeigen, dass einige 
betriebliche Qualifi zierungen vorzei-
tig beendet wurden, weil die Betriebe 
sich schon früh am Arbeitsentgelt be-
teiligen sollten. Früh bedeutet dabei zu 
einem Zeitpunkt, in der noch grundle-
gende Qualifi zierungen für die Arbeit 
stattfanden und die Arbeitsleistungen 
für den Betrieb noch nicht berechen-
bar waren. Regelungen, nach denen 
die Betriebe bereits nach einer festen 
Fristvereinbarung und recht frühzeitig 
das Arbeitsentgelt entrichten müssen, 
können die Ziele der Qualifi zierung, die 
Entwicklung und Erprobung geeigneter 
Arbeitsfelder im Betrieb und damit die 
spätere Übernahme in ein Arbeitsver-
hältnis verhindern.
Auch für die gesamte Unterstützungs-
dauer beim Übergang ist unabhängig 
von der einzelnen betrieblichen Quali-
fi zierung ein individuell sinnvoller Zeit-
korridor zur Verfügung zu stellen2. 

Für die Gestaltung erfolgreicher Übergänge 
von der WfbM auf den allgemeinen Arbeits-
markt ist eine gute Zusammenarbeit der 
AkteurInnen auf lokaler bzw. regionaler 
Ebene unabdingbar. Insbesondere in Bezug 
auf die Kooperation von WfbM bzw. JobBud-
get-Projekten mit Betrieben des allgemeinen 
Arbeitsmarktes und mit den zuständigen 
Leistungsträgern besteht hier Handlungsbe-
darf für eine stärkere Vernetzung.

An den Standorten, an denen bereits 
vor Projektstart Übergänge von der 
WfbM auf den allgemeinen Arbeits-
markt begleitet wurden, wird die Zu-
sammenarbeit mit den Institutionen, 
die Entscheidungen hierbei treff en 
oder anders als zentrale Akteure ein-
gebunden sind, als wichtiges Kriterium 
für den Erfolg beschrieben. Besonders 
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fehlungen der BAGüS auf die Schnittstelle 
zur „Unterstützten Beschäftigung“ verwei-
sen [vgl. Werkstattempfehlung der BAGüS 
2010, Nr. 7.1.7, S. 59f.].

Die beim Thema „Übergang aus der 
WfbM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt“ 
im Fokus stehenden und 2010 aktualisier-
ten Werkstattempfehlungen der BAGüS 
werden als prinzipiell hilfreich angesehen. 
Es sind jedoch Hemmnisse bei der Umset-
zung und Anwendung derselben in der Pra-
xis festzustellen. Die folgenden (ergänzen-
den) Empfehlungen sollen einen Beitrag 
zur Überwindung der Hemmnisse leisten. 

1. Im individuellen Eingliederungs-
plan [vgl. Werkstattempfehlung der BAGüS 
2010, Nr. 7.2.2, S. 61] ist zu regeln, wel-
che sonstigen Teilleistungen ergänzend 
zur Teilleistung „Gestaltung des Über-
gangs“ (Übergangsleistung) im Rahmen 
der Werkstattgesamtleistung zu erbringen 
sind und wie die „Verzahnung“ der Teil-
leistungen erfolgt. Dies gilt insbesondere 
dann, wenn betriebliche Qualifi zierungen 
nicht lückenlos angeboten werden kön-
nen bzw. aus Gründen der individuellen 
Eingliederungsplanung nicht angeboten 
werden sollen. Arbeits-, Bildungs- und 
Qualifi zierungszeiten zwischen einzelnen 

B – Empfehlungen zur 
strukturellen Verbesserung 
des Übergangs aus der 
Werkstatt für behinderte 
Menschen (WfbM) auf den 
allgemeinen Arbeitsmarkt 
– Grundlegende Erkenntnisse aus dem 
Bundesmodellprojekt JobBudget

Bezugnahme
Neben den Erfahrungen aus den 5 Modells-
tandorten in JobBudget sowie der Auswer-
tung anderer vorliegender Praxis-/Modell-
berichte sind
• die Werkstattempfehlungen der Bun-

desarbeitsgemeinschaft der überört-
lichen Träger der Sozialhilfe (BAGüS) 
vom 1.1.2010 (insbesondere Kap. 7.: 
Übergangsförderung) sowie

• das neue Fachkonzept der Bundes-
agentur für Arbeit (BA) zum Eingangs-
verfahren/Berufsbildungsbereich (vgl. 
HEGA 06/2010 - Fachkonzept EV/BBB 
vom 21. Juni 2010) 

wichtige Grundlagen für nachstehende 
Aussagen. Ergänzend kann die Gemeinsa-
me Empfehlung „Unterstützte Beschäfti-
gung“ (GE UB) nach § 38a Abs. 6 SGB IX zu 
einzelnen vergleichbaren Aspekten heran-
gezogen werden, zumal die Werkstattemp-

besteht aber mit dem Eingliederungshil-
feanspruch im Rahmen der Teilhabe am 
Leben in der Gemeinschaft (§ 55 SGB IX) 
eine Finanzierungsmöglichkeit, die auch 
als Persönliches Budget beantragt wer-
den kann. 
Dass mit Beginn eines sozialversiche-
rungspfl ichtigen Arbeitsverhältnisses 
in manchen WfbM automatisch der 
Ausschluss aus den Freizeitangeboten 
der WfbM erfolgt, ist zumindest aus 
der Perspektive der Person, die vorher 
in das soziale Umfeld der WfbM einge-
bunden war, meist nicht hilfreich. Lö-
sungen einer Übergangsphase, in der 
die Person weiter an den Freizeitange-
boten ihrer ehemaligen WfbM teilneh-
men kann, die manche WfbM anbieten, 
sind sinnvoll; weitere Lösungen sollten 
entwickelt und in einem Teilhabeplan 
(gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX) fest-
gehalten werden. 
Sinnvoll ist es die Lebensbereiche Frei-
zeit, Wohnen, Partnerschaft usw. bereits 
in der Unterstützung auf dem Weg in 
den allgemeinen Arbeitsmarkt mit zum 
Thema zu machen – z.B. im Rahmen ei-
nes wöchentlichen Projekttages – und 
mit den Teilnehmenden inklusive Frei-
zeitmöglichkeiten vor Ort zu erkunden.

Foto: discha 13 [CC-BY-2.0] piqs.de„Verzahnung“ von Teilleistungen im individuellen Eingliederungsplan
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Fall. § 2 WVO und § 5 Abs. 5 WVO sind 
entsprechend neu zu regeln. 

Die zuständigen Leistungsträger müs-
sen für den Prozess des Übergangs ihre 
Steuerungsfunktion aktiv wahrnehmen 
und können dies nicht allein den Werk-
stätten als Leistungsanbieter überlassen, 
zumal wenn es zukünftig mehrere Leis-
tungsanbieter für den Übergang auf den 
allgemeinen Arbeitsmarkt geben wird. Das 
Wunsch- und Wahlrecht des Menschen 
mit Behinderung ist zu beachten und sei-
ne Teilnahme am Entscheidungsprozess 
sicher zu stellen.

In diesem Zusammenhang ist das Beruf-
liche Orientierungsverfahren, welches ab 
2011 über den Bund gefördert wird (Pro-
jekt „Initiative Inklusion“) und wofür die 
zukünftigen gesetzlichen Grundlagen ent-
wickelt werden sollen, auch in Abgrenzung 
bzw. im Verhältnis zu den Aufgaben des 
Fachausschusses, zu berücksichtigen.

4. Menschen mit Behinderung in 
WfbM, die das Persönliche Budget für einen 
Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt 
nutzen wollen, werden kaum (externe) An-
bieter für diese Übergangsleistung fi nden, 

gebenenfalls ist diese Teilleistung (Abfüh-
rung der Beiträge zur Sozialversicherung) 
nur von der WfbM als Pfl ichtleistung mit 
einem eindeutig geregelten Kostensatz 
durchzuführen. Alle weiteren Übergangs-
leistungen sind dann umfassend und ei-
genverantwortlich vom Integrations(fach)-
dienst und ohne (weitere) formale Anbin-
dung an die WfbM umzusetzen.
 
3. Die Teilnahme am Fachausschuss 
(§ 2 WVO) muss für den Integrations(fach)-
dienst verbindlich (möglich) sein, wenn für 
eine Person, die vom Integrations(fach)-
dienst unterstützt wird bzw. werden soll, 
Übergangsleistungen in Betracht gezogen 
werden. Dabei ist der Inte grations(fach)-
dienst bereits an den „werkstattinternen 
Bemühungen zur gezielten Vorbereitung 
des Übergangs auf den allgemeinen Arbeits-
markt“ zu beteiligen [vgl. Werkstattempfeh-
lung der BAGüS 2010, Nr. 7.3.3. f), S. 70]. § 
2 WVO ist entsprechend neu zu regeln.

Die verbindliche Teilnahme am 
Fachausschuss ist im Sinne der UN-
Behinderten rechtskonvention dem Men-
schen mit Behinderung uneingeschränkt 
zu ermöglichen. Dies ist bisher nicht der 

betrieblichen Qualifi zierungsphasen sind 
im Eingliederungsplan zu bestimmen und 
die Zuständigkeiten insbesondere dann zu 
regeln, wenn zwei oder mehr Anbieter in 
die Unterstützung eingebunden sind. Dies 
ist zumindest dann der Fall, wenn die Teil-
leistung „Gestaltung des Übergangs“ von 
einem (externen) Integrations(fach)dienst 
und nicht der WfbM übernommen wird.

2. Zur Stärkung des Wunsch- und 
Wahlrechts sind zukünftig die gesetz-
lichen Regelungen so auszugestalten, 
dass die Werkstätten und (externen) 
Integrations(fach)dienste den gesamten 
Prozess des Übergangs auf den allgemei-
nen Arbeitsmarkt rechtlich gleichberech-
tigt und anhand defi nierter Qualitätsstan-
dards gestalten können. Das bedeutet, 
dass die formale und fachliche Verant-
wortung für den Übergang auf den all-
gemeinen Arbeitsmarkt von WfbM und 
Integrations(fach)dienst jeweils unabhän-
gig voneinander getragen werden. Dies 
bedarf einer entsprechenden Regelung für 
die Abführung der Beiträge zur Sozialver-
sicherung, wenn die Übergangsleistung 
nicht von der WfbM angeboten wird. Ge-

von Michael Movchin [CC-BY-SA-3.0] Wikimedia CommonsWunsch- und Wahlrecht ermöglichen
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im Einvernehmen mit dem Menschen mit 
Behinderung zu regeln (z.B. Schweige-
pfl ichtentbindung).

8. Nach Aufnahme einer sozialversi-
cherungspfl ichtigen Beschäftigung ist nach 
langjährigen Erfahrungen mit dem Über-
gang von der WfbM auf den allgemeinen 
Arbeitsmarkt zur Sicherung des Arbeits-
verhältnisses und zur Vermeidung der 
Rückkehr in die WfbM in der Regel von 
einem weiteren konkreten Unterstützungs-
bedarf, insbesondere in den ersten ein bis 
zwei Jahren, auszugehen. Art und Intensi-
tät dieses Unterstützungsbedarfs und ggf. 
erforderliche Eingliederungszuschüsse an 
den Arbeitgeber sind vor Aufnahme einer 
sozialversicherungspfl ichtigen Beschäfti-
gung zu bestimmen. 

Darüber hinaus sollte (auf Wunsch) 
jede/r Arbeitnehmer/in (ehemalige/r WfbM-
Beschäftigte/r) dauerhaft zwei mal jährlich 
an seinem sozialversicherungspfl ichtigen 
Arbeitsplatz unter Einbeziehung der be-
trieblichen Vertreter/innen durch einen 
begleitenden Dienst (WfbM, Integrations-
fachdienst/IFD oder sonstige Dienstleister) 
verbindlich besucht werden, um den aktu-

aus Gründen höherer Fahrtkosten einge-
schränkt werden.

6. Es ist eindeutig zu regeln, dass 
die WfbM das Arbeitsentgelt grundsätzlich 
auch dann zahlen, wenn Teilnehmende im 
Übergang auf den allgemeinen Arbeits-
markt durch betriebliche Qualifi zierungen 
unterstützt werden. Dies gilt unabhängig 
von Anzahl und Dauer der einzelnen be-
trieblichen Qualifi zierungsphasen. Wenn 
Arbeitgeber zu früh in die Entgeltzahlung 
eingebunden werden, kann dies ein we-
sentliches Hindernis beim Übergang auf 
den allgemeinen Arbeitsmarkt sein und 
verhindert die Qualifi zierung für einen 
passgenauen Arbeitsplatz. Arbeitgeber 
sind dann grundsätzlich bereit für eine 
(Teil-)Leistung ein Entgelt zu zahlen, wenn 
die gezeigte (Teil-)Leistung höher ist als 
der vom Betrieb eingesetzte Aufwand, der 
unabhängig von einer Unterstützung durch 
einen begleitenden Dienst auftritt (betrieb-
licher Einarbeitungsaufwand).

7. Das Erfordernis der Einbezie-
hung des sozialen Umfeldes im Rahmen 
der Übergangsförderung ist zu prüfen und 

wenn diese die Kosten nicht verlässlich 
kalkulieren können, d.h. ein betriebswirt-
schaftlich vertretbares Kostenrisiko haben. 
Die Kalkulationsungenauigkeit resultiert 
insbesondere daraus, dass die Intensität der 
individuellen Leistungen nur unzureichend 
im Voraus zu planen ist. Das Kostenrisiko für 
Anbieter ist zudem umso größer desto we-
niger Personen die Übergangsleistung pro 
Anbieter in Anspruch nehmen.
 
5. Die Vergütung für die Über-
gangsleistung ist ggf. neu zu bestimmen. 
In ländlichen und strukturschwachen Re-
gionen entsteht ein im Vergleich höherer 
Aufwand für Fahrzeiten der Fachkräfte 
bei der zentralen Teilleistung der betrieb-
lichen Unterstützung (Job Coaching). In 
der Folge stehen die Personalressourcen 
in geringerem Maße direkt zur Unter-
stützung und Beratung im Betrieb zur 
Verfügung. So können zwar bisherige 
Kostenanteile wie z.B. die Investitions-
pauschale entfallen, dafür ist aber gera-
de in ländlichen und strukturschwachen 
Regionen u.U. ein erhöhter Personal- und 
Fahrtkostenaufwand zu vergüten. Der An-
spruch auf berufl iche Teilhabe darf nicht 

Foto: Marco Gubka Wikimedia CommonsNicht vergessen: die Einbeziehung des sozialen Umfelds
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onale Angebotsstruktur einzubeziehen 
(Netzwerkbildung). Gute Erfahrungen lie-
gen z.B. aus Baden-Württemberg anhand 
der Konzepte „Berufswegekonferenz“ und 
BVE/KoBV vor (Berufsvorbereitenden Ein-
richtung/ Kooperative berufl iche Bildung 
und Vorbereitung; vgl.: http://www.kvjs.
de/schwerbehinderung/aktion-1000plus.
html).

Die regionalen Akteure (WfbM, Schu-
le, Integrationsfachdienst/IFD, weitere 
Dienstleister) und Leistungsträger (Ar-
beitsagentur, Integrationsamt, Eingliede-
rungshilfeträger) übernehmen als Koope-
rationspartner konkrete Funktionen, in 
denen die Aufgabenfelder auf der Basis 
der gesetzlichen Regelungen eindeutig 
determiniert und vertraglich vereinbart 
sind. Ein solches abgestimmtes Vorgehen 
zwischen allen Beteiligten (inkl. Fachaus-
schuss) ist eine unbedingte Voraussetzung 
für eine effi  ziente und eff ektive Zielerrei-
chung im Einzelfall.

Die Beachtung der gesetzlich geregel-
ten Aufgaben der Partner gilt hier insbe-
sondere für WfbM (Übergangsförderung) 
und IFD (Vermittlung und Begleitung), de-

tragung der IFD durch Rehabilitations-
träger) alle Förderungen eine anerkannte 
Schwerbehinderung bzw. Gleichstellung 
voraussetzen. Da eine solche Anerken-
nung jedoch keine Voraussetzung für eine 
Beschäftigung in einer WfbM darstellt, ist 
im Rahmen des Übergangs aus der WfbM 
auf den allgemeinen Arbeitsmarkt und vor 
Abschluss einer sozialversicherungspfl ich-
tigen Beschäftigung grundsätzlich zu prü-
fen, inwieweit eine Schwerbehinderung 
bzw. Gleichstellung nach § 2 SGB IX vor-
liegt bzw. zu beantragen ist (vgl. Regelung 
in § 8 Abs. 1 Nr. 3 GE UB).

Insgesamt gilt es, die Schnittstelle in die 
Berufsbegleitung (vgl. Modul 8 JobBudget) 
verbindlich und transparent zu regeln, zu-
mal hier ein Wechsel des Leistungsträgers 
(und u.U. auch ein Wechsel des Leistungs-
anbieters) erfolgt (vgl. §§ 12 + 13 der GE 
UB).

9. Der Übergang von der WfbM auf 
den allgemeinen Arbeitsmarkt sowie da-
mit verbundene Rückkehrregelungen (s.u.) 
können nicht isoliert betrachtet werden, 
sondern sind konzeptionell in die regi-

ellen Stand des Arbeitsverhältnisses fest-
zustellen und ggfl s. frühzeitig arbeitsplat-
zerhaltende Maßnahme einzuleiten; z.B. 
(erneute) Qualifi zierung und Vermittlung 
nach § 38a Abs. 2 SGB IX (InbeQ) oder UB-
Berufsbegleitung nach § 38a Abs. 3 SGB IX. 

Neben erforderlichen Eingliederungs-
zuschüssen ist eine erforderliche betrieb-
liche Begleitung nach Abschluss eines Ar-
beitsvertrages regelhaft sicher zu stellen. 
Zur Finanzierung der Unterstützung nach 
Abschluss eines Arbeitsvertrages kommen 
momentan grundsätzlich folgende gesetz-
lich geregelte Leistungen in Frage:
• IFD, insbesondere nach § 110 Abs. 2 

Nr. 6 SGB IX i.V.m. § 102 Abs. 2 SGB IX 
sowie nach § 113 Abs. 2 SGB IX (Ge-
meinsame Empfehlung IFD), 

• UB-Berufsbegleitung nach § 38a Abs. 3 
SGB IX und 

• Hilfen zur Teilnahme an Maßnahmen 
zur Erhaltung und Erweiterung berufl i-
cher Kenntnisse und Fertigkeiten nach 
§ 24 SchwbAV i.V.m. § 102 Abs. 3 Nr. 1e 
SGB IX.
Es ist zu beachten, dass bis auf die För-

derung nach § 113 Abs. 2 SGB IX (Beauf-

Foto: Immanuel GielBei Stolpergefahr gilt: ...
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Jahren angerechnet, da die/der 
Arbeitnehmer/in in diesem Zeit-
raum noch als voll erwerbsgemin-
dert nach § 43 Abs. 2 Satz 2 SGB 
VI gilt [ein einzelfallunabhängiger 
Erprobungszeitraum geht über die 
Werkstattempfehlung der BAGüS 
2010, Nr. 7.5.4., S. 76f., hinaus]. 
Es sind Regelungen zu prüfen, ob 
über einen verbindlichen Erpro-
bungszeitraum hinaus, auch eine 
unbefristete Rückkehr unter den 
oben genannten Bedingungen für 
ehemals WfbM-Beschäftigte erfor-
derlich ist. Dies gilt dann, wenn 
es sich um Personen handelt, die 
zwar in einem Betrieb des allge-
meinen Arbeitsmarktes beschäftigt 
werden können, jedoch nicht unter 
den üblichen Bedingungen des all-
gemeinen Arbeitsmarktes. Sie sind 
weiterhin auf eine besondere Un-
terstützung angewiesen und daher 
nach § 43 (2) SGB VI dauerhaft 
voll erwerbsgemindert (Beispiel: 
Budget für Arbeit in Rheinland-
Pfalz oder Niedersachsen). 

Regelungen im Bereich Förderung 
des Übergangs auf den allgemei-
nen Arbeitsmarkt zu informieren.

b. Es ist zumindest ein einzelfallun-
abhängiger Erprobungszeitraum 
verbindlich zu regeln, in dem die 
Beschäftigten nach Abschluss 
eines sozialversicherungspfl ich-
tigen Arbeitsverhältnisses eine 
uneingeschränkte Rückkehr in 
die WfbM ermöglicht wird, wenn 
die Anforderungen auf dem all-
gemeinen Arbeitsmarkt nicht län-
gerfristig erfüllt werden können 
(Beispiel NRW / Landesprogramm 
Übergang 500 plus: 5 Jahre). Eine 
Rückkehr in die WfbM ist in die-
sem Zeitraum jederzeit und ohne 
erneute Prüfung der Aufnahme-
voraussetzungen nach § 136 Abs. 
2 SGB IX auf Wunsch des/der Ar-
beitnehmer/in sicher zu stellen.
Die während des Erprobungs-
zeitraums zurückgelegten Bei-
tragszeiten einer Erwerbsmin-
derungsrente werden im vollen 
Umfang auf die Wartezeit von 20 

nen der Gesetzgeber sich ergänzende Auf-
gaben im Rahmen des Übergangs von der 
WfbM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt 
zugewiesen hat. Der IFD ist letztlich für 
die Sicherung eines sozialversicherungs-
pfl ichtigen Arbeitsverhältnisses zuständig. 
Die konkrete Schnittstelle kann jedoch 
aufgrund regionaler Rahmenbedingungen 
durchaus unterschiedlich geregelt sein, da 
gewisse Überschneidungen der Aufgaben-
bereiche, sinnvollerweise, bestehen. Die 
Überschneidungen sind deshalb sinnvoll, 
um eine ausreichende Verzahnung (Über-
gabe) im Rahmen der Kooperation beider 
Anbieter zu regeln. 

Entscheidend ist, dass eine Regelung ver-
bindlich getroff en wird, um Synergieeff ekte 
zu nutzen und Reibungsverluste zu vermei-
den. Dazu sind entsprechende Kooperati-
onsvereinbarungen abzuschließen, in die 
neben WfbM und IFD auch andere kompe-
tente Anbieter einbezogen werden können. 
Ziel ist der Auf- und Ausbau einer zuver-
lässigen regionalen Anbieterstruktur mit 
verbindlich geregelten Zuständigkeiten.

10. Rückkehr / Wiederaufnahme in 
die WfbM

HINTERGRUND: Die Erfahrungen aus den 
5 Modellstandorten im Projekt JobBud-
get verweisen auf ein weiteres zentrales 
strukturelles Hemmnis beim Übergang 
von der WfbM auf den allgemeinen Ar-
beitsmarkt: Grundsätzlich gilt, wenn die 
Rückkehrperspektiven und die Renten-
situation (Erwerbsminderungsrente) 
unklar sind, nicht geregelt erscheinen 
oder zu Nachteilen führen, sind weni-
ger WfbM-Beschäftigte bereit den Weg 
auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu 
gehen.

a. Eine mögliche Wiederaufnahme 
in die WfbM ist verbindlicher Ge-
genstand der Beratung der zu-
ständigen Leistungsträger, um 
(potenzielle) WfbM-Beschäftigte 
frühzeitig und ausreichend über 

...frühzeitig geeignete Maßnahmen ergreifen
Foto: Browning 031 [frei] Wikimedia Commons
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Bundesagentur für Arbeit (2010): HEGA 06/2010: 

Fachkonzept für Eingangsverfahren und Berufs-

bildungsbereich in Werkstätten für behinderte 

Menschen (WfbM)

Detmar, Winfried u.a. (2008): Entwicklung der 

Zugangszahlen zu Werkstätten für behinderte 

Menschen, Berlin.

Hamburger Arbeitsassistenz (2007): talente bei 

der Hamburger Arbeitsassistenz. Ein Angebot zur 

Förderung von Frauen mit Lernschwierigkeiten im 

Prozess berufl icher Orientierung und Qualifi zierung, 

Hamburg

Wedel, Thomas (2011): Arbeit plus. Der Übergang 

von der Werkstatt für behinderte Menschen auf 

den allgemeinen Arbeitsmarkt. Maßnahmebericht / 

Abschlussbericht 2007-2011.

FUSSNOTEN

1  Dies wird auch in größer angelegten Studien 

festgestellt (vgl. Detmar u.a. 2008: 152).

2  Der individuelle Bedarf an Unterstützung wurde 

bei den JobBudget-Teilnehmenden z.B. in der 

Dauer der Unterstützung deutlich: Die sozial-

versicherungspfl ichtig vermittelten Teilnehmen-

den wurden durchschnittlich 21 Monate lang 

unterstützt. Die maximale Unterstützungsdauer 

betrug 28 Monate, die minimale Dauer betrug 

acht Monate. Die Beschränkung nach oben war 

dabei nicht unbedingt an den individuellen Be-

dürfnissen orientiert, sondern insbesondere bei 

den Teilnehmenden aus dem Berufsbildungsbe-

reich auf zwei Jahre beschränkt. Ähnlich belegen 

die Ergebnisse des Projekts „arbeit plus“ die 

Notwendigkeit einer zeitintensiven betrieblichen 

Qualifi zierungsphase: In drei WfbM in Mittelfran-

ken (Bayern) wurden von 2007-2011 Werkstatt-

beschäftigte in sozialversicherungspfl ichtige 

Arbeitsverhältnisse vermittelt. Die Begründung 

für den Erfolg der Übergänge mit einer hohen 

Nachhaltigkeit (80 %) wird in der intensiven und 

langfristigen Begleitung der Menschen gesehen. 

Die durchschnittliche Unterstützungsdauer im 

Übergang lag dort bei 40 Monaten (vgl. Wedel 

2011: 9).
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c. Die Rückkehrvoraussetzungen in 
den Werkstattempfehlungen der 
BAGüS in Kap. 7.5. sind insofern zu 
ergänzen, dass auch bei betriebs-
bedingten Kündigungen (z.B. auf-
grund von Insolvenz oder Wegfall 
des Arbeitsbereiches des Beschäf-
tigten) in jedem Fall zu prüfen ist, 
ob eine Wiederaufnahme in die 
WfbM oder ein erneuter Qualifi -
zierungs- und Vermittlungsversuch 
vorzunehmen ist, da für ehemals 
WfbM-Beschäftigte nach wie vor 
ein besonderer Unterstützungsbe-
darf nicht auszuschließen ist. Eine 
Wiederaufnahme in die WfbM oder 
ein erneuter Qualifi zierungs- und 
Vermittlungsversuch (z.B. nach § 
38a SGB IX) sind im Rahmen des 
Fachausschusses unter Einbezug 
des Menschen mit Behinderung 
verbindlich festzulegen. 

11. Neben ggf. erforderlichen ge-
setzlichen Neuregelungen sollten Lan-
desrahmenvereinbarungen unter Be-
rücksichtigung der o.g. Empfehlungen 
entwickelt werden. Ziel ist, Transparenz 
und Verbindlichkeit herzustellen und damit 
eine verlässliche Rechtssicherheit für die 
WfbM-Beschäftigten im Übergang auf den 
allgemeinen Arbeitsmarkt zu gewährleis-
ten.

Für alle WfbM-Beschäftigten sollten 
zudem entsprechende Hinweise zu An-
geboten und Rechtsgrundlagen zum 
Übergang auf den allgemeinen Arbeits-
markt inklusive Rückkehrregelungen in 
die erforderlichen Bildungspläne und 
Werkstattverträge aufgenommen wer-
den (vgl. § 138 SGB IX und § 13 WVO 
sowie HEGA 06/2010 - Fachkonzept EV/
BBB der BA vom 21. Juni 2010).
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nicht zutrauen, weil ich nur die deutsche 
Sprache kann und noch ein bisschen Eng-
lisch, aber nicht viel. Man könnte da nichts 
anfangen mit meinem Englisch. Also hieß 
es jetzt, sich eine neue Person zu suchen, 
die mich begleiten könnte. Das dauerte ein 
bisschen, aber am Ende habe ich meinen 
Jobchoach Gerd Maschmann überredet 
mitzukommen und mich zu unterstützen. 
Also ab ins Reisebüro um den Flug nach 
Prag zu buchen, hin und zurück. Mit dem 
Geld für die Reise gab es keine Probleme, 
weil wir das von den tschechischen Veran-
staltern wieder zurückbekommen haben. 
Aber bevor wir vom Hamburger Flughafen 
aus starten konnten, musste ich noch eine 
Woche bei EDEKA in Husum arbeiten. Da 
mache ich eine Ausbildung zum Verkäufer. 

Am 22. Mai, ein Tag bevor das Seminar 
in Prag losgehen sollte, kam mein Job-
choach morgens um sechs zu mir nach 
Hause, um mich mit seinem Auto abzuho-
len. Wir sind zusammen zum Hamburger 
Flughafen gefahren, das sind von Husum 
ungefähr zwei Stunden Fahrt. Am Flugha-
fen angekommen, mussten wir erst mal das 
Auto irgendwo parken, dann ging es zum 
Einchecken, Koff er am Schalter abgeben, 
und zu guter Letzt durch die Sicherheits-
kontrolle. Das hat mir am meisten Spaß 
gemacht, da durchzugehen. Dann hieß es 
ab zum Flugzeug, Einsteigen und los ging‘s 
nach Prag, aber nicht direkt, sondern mit 

Von Marcel Haack

Im Jahr 2010 hat Marcel Haack eine 
Persönliche Zukunftsplanung ge-
macht, um seine berufl iche Perspek-
tive zu planen. Eigentlich sollte er 
nach der Schule in einer WfbM un-
tergebracht werden, doch das wollte 
er nicht. Seit 2011 arbeitet Marcel 
Haack in einem Einzelhandelsge-
schäft in Husum. Nebenberufl ich hat 
er sich zu einem „Botschafter“ für 
Persönliche Zukunftsplanung ent-
wickelt und weitergebildet. Seitdem 
wird er immer wieder eingeladen, 
auf Fortbildungen, Seminaren oder 
Fachforen von seiner Persönlichen 
Zukunftsplanung zu erzählen. In 
diesem Beitrag berichtet er von ei-
nem Vortrag, den er im Mai 2012 im 
Rahmen einer europäischen Konfe-
renz des tschechischen Verbandes 
für Unterstützte Beschäftigung CUPZ 
in Prag gehalten hat.

Husum liegt an der Nordsee und wird auch 
die „Graue Stadt“ am Meer genannt. Das 
kommt aus einem Gedicht von Theodor 
Storm, der in Husum gelebt hat. Wahr-
scheinlich fand er, dass hier so oft alles im 
Nebel liegt und dann bloß grau ist, was auch 
stimmt. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, wo-
her der Marcel Haack aus Husum eigent-
lich wusste, dass in Prag ein Seminar der 
tschechischen Vereinigung für Unterstützte 

Beschäftigung stattfi nden sollte und dass 
dort ein Referent gesucht wurde, der etwas 
über Persönliche Zukunftsplanung erzäh-
len könnte. Ich verrate es gleich: ich habe 
es über meine Budget-Assistentin Wiebke 
Kühl aus Schleswig erfahren. Sie erzählte 
mir im letzten Winter, dass die Veranstal-
tung zwei Tage dauern würde und im Mai 
2012 stattfi nden sollte. Als sie mich fragte, 
ob ich nicht Lust hätte, mit ihr dort hinzu-
fahren und von meiner Zukunftsplanung 
zu berichten, habe ich sofort zugesagt. Das 
war glaube ich im Januar. Im April wusste 
ich dann auch über die Details Bescheid, 
wann und wo genau alles über die Bühne 
gehen sollte und es war eigentlich so weit 
alles geklärt. Ich habe mich wahnsinnig 
gefreut und war sehr aufgeregt. Ich habe 
zwar schon öfter vor Publikum von meiner 
Zukunftsplanung erzählt, aber trotzdem ist 
das immer wieder etwas Neues und sehr 
spannend für mich.

Doch das erste Problem hat nicht lange 
auf sich gewartet, denn eigentlich hatte 
Wiebke Kühl ja schon so gut wie zugesagt, 
dass sie mich begleiten würde, aber dann 
hat sich doch noch das Blatt gewendet und 
sie meinte zu mir: „Nein Marcel, ich kann 
nicht mehr mitkommen nach Prag, weil ich 
niemanden habe, der auf mein Kind aufpas-
sen kann.“ Und schnell war ich mit meiner 
Stimmung wieder auf dem Nullpunkt. Denn 
alleine nach Prag fl iegen würde ich mir 

„Sonst wäre es ja 
langweilig“
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und ich brauchte keinen Übersetzer. Für 
meinen Vortrag hatte ich eine Powerpoint-
Präsentation auf einem USB-Stick dabei, 
die ich vor einer Weile mal mit Wiebke 
Kühl zusammen gemacht habe. Wer mehr 
über meine Persönliche Zukunftsplanung 
wissen möchte, kann das in der impulse 
Nr. 57 nachlesen. Da habe ich alles in ei-
nem Artikel mit Wiebke Kühl zusammen 
beschrieben.

Und dann war es für den Tag gemacht 
und ich bin mit meinem Jobcoach zurück 
ins Hotel gegangen. Wir haben uns umge-
zogen, dann ging‘s wieder ins Restaurant. 
So ist der Abend langsam zu Ende gegan-
gen. Ich bin dann später noch in der Stadt 
spazieren gegangen. Ich kenne mich in 
Prag ganz gut aus, weil ich letzes Jahr im 
April schon einmal hier war. Damals habe 
ich an einer europäischen inklusiven Fort-
bildung für Persönliche Zukunftsplanung 
teilgenommen. Mit der deutschen Fortbil-

und ich bin wieder rein gegangen und habe 
weiter zugehört. Nach der Mittagspause, 
wo es was Leckeres zu essen gab, bin ich 
wieder raus um mich zu sonnen. Dann kam 
mein Auftritt. Ich habe eine halbe Stunde 
lang von meiner Persönlichen Zukunfts-
planung erzählt, aber ganz locker und das 
war auch gut so, denn die anderen Beiträ-
ge vorher waren so verkrampft. Danach 
habe ich gefragt, ob es noch Fragen gibt, 
und die habe ich dann halt auf Deutsch be-
antwortet. Weil die meisten Zuhörer kein 
Deutsch konnten, hatten alle Kopfhörer 
auf, wo alles, was gesprochen wurde, in 
drei verschiedenen Sprachen übersetzt zu 
hören war. Auch Gerd Maschmann und ich 
hatten solche Kopfhörer auf, damit wir die 
anderen Leute verstehen konnten. Alle die 
da waren haben sich sehr gefreut. Nach 
dem Auftritt kamen auch noch welche zu 
mir und haben mich verschiedene Dinge 
gefragt. Die konnten dann aber Deutsch 

Umsteigen in der Schweiz. Beim Umsteigen 
mussten wir uns um unser Gepäck keine 
Sorgen machen, weil das automatisch in 
die Maschine nach Prag umgepackt wur-
de. Dort sind wir gegen 15 Uhr gelandet. 
Nachdem wir unser Gepäck geholt hatten, 
sind wir mit dem Taxi zum Hotel gefah-
ren. Abends sind Gerd Maschmann und ich 
dann zusammen essen gegangen in einem 
Restaurant.

Am nächsten Morgen fi ng das Semi-
nar um acht Uhr an in der Universität von 
Prag und ging bis nachmittags um 16:30 
Uhr. An diesem Tag sollte ich auch mei-
nen Auftritt haben. Vormittags waren alle 
noch sehr angespannt und es war auch 
wirklich ein bisschen langweilig für mich, 
aber zum Glück war das Wetter sehr gut 
und ich bin zwischendurch nach draußen 
gegangen und habe mich in die Sonne ge-
legt und nebenbei Fotos von der Universi-
tät gemacht. Mir wurde sehr schnell warm 

Technische Bibliothek der Universität Prag
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ger bleiben können, weil es so schön war, 
aber ich musste ja auch wieder zurück zu 
meiner Arbeit. 

Aber das Beste kommt jetzt zum 
Schluss: Ich habe von den Veranstaltern in 
Prag eine Urkunde bekommen, die von der 
tschechischen Regierung unterschrieben 
ist. Darüber habe ich mich sehr gefreut!

von Prag ist auch wirklich schön. Ich würde 
jedenfalls nicht sagen, dass es eine „Graue 
Stadt“ ist. Wir haben viele Fotos gemacht 
und sind auch noch Eis essen gegangen. Im 
letzten Jahr mit der Fortbildungsgruppe 
hatten wir uns eine andere Ecke von Prag 
angeguckt, wo wir dieses Jahr nicht waren, 
sonst wär es ja langweilig für mich gewe-
sen. Um 18 Uhr waren meine Füße fertig 
vom Laufen. Nach dem Abendessen und 
dem Einkaufen für den nächsten Tag – was 
zum Essen für die Reise – sind wir zurück 
zum Hotel, Koff er packen, Laptop einpa-
cken, das Zimmer aufräumen und um 23 
Uhr ins Bett.

Der Rückfl ug am nächsten Tag ging mit 
Lufthansa über Düsseldorf nach Hamburg. 
Dort haben sich mein JobCoach und ich 
getrennt und ich bin alleine mit der Bahn 
nach Husum weitergefahren. So schnell 
war man also wieder in Husum und nicht 
mehr in Prag. Ich hätte da ruhig noch län-

dungsgruppe sind wir für ein Ausbildungs-
wochenende nach Prag gefl ogen. Ich habe 
noch ein bisschen eingekauft, denn man 
braucht ja auch ein paar Getränke im Ho-
telzimmer, und so ist es nicht so teuer. Zu-
rück im Hotel habe ich noch vom Laptop 
einigen Freunden und Freundinnen bei 
„facebook“ geschrieben, dann war auch 
der zweite Tag in Prag so weit rum. 

Am letzten Tag ging es nur kurz mit mei-
nem Jobchoach in die Universität. Da ha-
ben wir uns verabschiedet bei den Veran-
staltern und Teilnehmern, weil ich meine 
Arbeit ja schon getan hatte. Den Rest des 
Tages haben Gerd Maschmann und ich in 
der Prager Altstadt verbracht, bei Bom-
benwetter wie am Tag davor mit bestimmt 
30 Grad im Schatten. Das sind wir im Nor-
den, in Schleswig-Holstein, nicht gewohnt. 
Hier haben wir höchstens im Sommer mal 
20 Grad. Deswegen war es für uns sehr 
schön, dass es so warm war. Die Altstadt 

Kontakt und nähere Informationen

E-Mai: impulse@bag-ub.de

Marcel Haack

ist seit 2011 als Bot-

schafter für Persönli-

che Zukunftsplanung 

unterwegs.

Fotos: Mrcel Haack
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die Kollegen gut mit der Einschränkung 
umgehen, berichtet der 22-Jährige. „Die 
Arbeit hier macht mir viel Spaß!“

Diese Einstellung teilt auch Holger Con-
rades, der mit 47 Jahren der älteste der 

Drei ist. Den ehemaligen Industriekauf-
mann und Chemielaboranten hat vor zehn 
Jahren eine Krebserkrankung aus der 
Bahn geworfen. Er erhielt danach nur noch 
befristet Jobs, war längere Zeit arbeitslos 
und zwischenzeitlich sogar verrentet. Hol-
ger Conrades machte einen neuen Anlauf, 
als die Rente auslief und wurde beim Bür-
gertelefon Bremen angestellt. „Es ist das 
erste Mal, dass ich wieder eine Perspektive 
habe“, berichtet er. 

Wie seine zwei Kollegen erhielt auch er 
über den Integrationsfachdienst Bremen 
(IFD) den Tipp, sich beim Bürgertelefon 
zu bewerben. Die Fachkräfte des IFD sind 
erfahren in der Vermittlung von Menschen 
mit Einschränkungen. Sie beraten, ermit-

ererklärung hat, erhält hier eine schnelle 
und fachkundige Antwort. Insgesamt 33 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beant-
worten von 7 bis 18 Uhr Standardfragen 
quer durch alle Verwaltungssparten. Dabei 

greifen sie auf eine Datenbank zurück.
Kaum ein Anrufer ahnt, dass die freund-

liche Person am Hörer gesundheitliche 
Einschränkungen wie Jochen Ehlers hat. 
Dabei hat der Integrationsfachdienst Bre-
men insgesamt drei Menschen mit Ein-
schränkungen zum Bürgertelefon Bremen 
vermittelt. Neben Jochen Ehlers gehört 
auch der ebenfalls sehgeschädigte Marcel 
Tölken dazu, dessen Arbeitsplatz mit ei-
ner Bildschirmlupe ausgestattet ist. Dem 
Kaufmann für Bürokommunikation ist die 
starke Sehbehinderung zunächst gar nicht 
anzumerken. Das hat in seinem letzten Job 
für Probleme gesorgt, denn dem Arbeitge-
ber fi el es schwer, sich darauf einzustellen. 
In seinem neuen Betätigungsfeld könnten 

Von Uta Albrecht

Jochen Ehlers´ Finger gleiten geschmeidig 
über ein Gerät mit Hunderten von win-
zigen Stahlnoppen, die sich unter seinen 
Händen bewegen. Dabei hört der 24-Jäh-
rige aufmerksam zu, welche Frage der An-
rufer in seinem Headset stellt. Mit einem 
schnellen Handgriff  auf einer normalen 
Tastatur bringt er seinen Computer dazu, 
die passenden Informationen bereitzustel-
len. Jochen Ehlers liest sie mithilfe seiner 
Punktschrift- oder Braillezeile, während er 
mit dem Anrufer spricht. Anschließend gibt 
er die gewünschte Auskunft. Ein freund-
liches Tschüss und das nächste Telefonat 
kündigt sich an. Der junge Mann ist von 
Geburt an blind. Er hat die Arbeit am Te-
lefon während seiner Ausbildung zum Bü-
rokaufmann kennen und schätzen gelernt: 
„Ich stelle mich gern auf unterschiedliche 
Leute ein!“

Bürgertelefon Bremen: Aus-
künfte aus einer Hand
Der Name „Bürgertelefon Bremen“ steht 
für die zentrale Auskunft der Stadt Bre-
men. Seit dem 1. März 2011 ist sie unter 
den Nummern 3610 oder 115 zu erreichen. 
Wer im Stadtstaat Fragen zum Beispiel zur 
Ummeldung, zum Elterngeld oder zur Steu-

„Die Braillezeile ist von seinem Arbeitsplatz nicht 

wegzudenken.“

Die Drei vom 
Bürgertelefon Bremen
Ist es für eine Telefonauskunft entscheidend, ob der Ansprechpartner gut sehen kann und gesund-

heitlich fi t ist? Beim Bürgertelefon Bremen arbeiten drei Beschäftigte, die diese Frage beantworten 

können. Sie erhielten vom Integrationsfachdienst Bremen den Tipp, sich hier zu bewerben.
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einen geistig wach bleiben“, sagt Holger 
Conrades. Das heißt auch, auf ungewöhn-
liche Anfragen gefasst sein. So rufen einige 
Bürger an, die die Karte ihres Mobiltele-
fons aufl aden möchten. Falsch verbunden, 
könnte man sagen, aber beim Bürgerte-
lefon ist man auf alles vorbereitet: Holger 
Conrades hat die Telefonnummer, die so 
häufi g verwechselt wird, mit einem Klick 
parat.

teln die Stärken der Interessenten, infor-
mieren über Berufschancen und pfl egen 
die Kontakte zu potenziellen Arbeitgebern. 
Thomas Elsner, der Leiter des Bürgertele-
fons, freut sich über die gute Zusammen-
arbeit: „Es sind hoch motivierte Leute, die 
wir bekommen haben!“ Sein Team hat sich 
auf die neuen Mitarbeiter mit Einschrän-
kungen gut eingestellt. Elsner hat zahl-
reiche Gespräche geführt, um sich über 
die Besonderheiten der Arbeitsplätze zu 
informieren. „Unser Blick weitet sich, das 
fordert uns heraus“, berichtet er. Wenn es 
nach dem Bremer Behindertenbeauftrag-
ten Dr. Joachim Steinbrück geht, soll sich 
der gute Start herumsprechen: „Ich be-
grüße es sehr, dass das Bremer Bürgerte-
lefon drei Menschen mit Einschränkungen 
eingestellt hat und freue mich, wenn mehr 
Arbeitgeber diesem Beispiel folgen.“

Braingym beim Bürgertelefon 
Auch in Zukunft haben die Drei beim Bür-
gertelefon Bremen genügend zu tun. „Wir 
werden wachsen, denn es kommen weitere 
große Projekte hinzu“, berichtet Thomas 
Elsner. Eine Situation, die seine neuen Mit-
arbeiter reizt: „Wir müssen fl exibel sein 
und immer auf Neues reagieren. Das lässt 

Die gesundheitliche Einschränung bleibt inkognito. Von links nach rechts: Jochen Ehlers, Holger Conrades, Marcel Tölken

Kontakt und nähere Informationen

Uta Albrecht

Fon: 0175 - 474 75 91

E-mail: uta.albrecht@t-online.de

IFD Bremen GmbH

Geschäftsführer Bernhard Havermann, 

Waller Heerstrasse 105, 28219 Bremen

Fon: 0421 - 27752-00, Fax: 0421 - 27752 - 22

E-mail: info@ifd-bremen.de

Uta Albrecht

arbeitet freiberufl ich und 

ist vom IFD Bremen für 

die Öffentlichkeitsarbeit 

beauftragt

Foto: IFD Bremen

Annähernd 700 Menschen mit Handi-

caps und zahlreiche Arbeitgeber nutzen 

im Jahr das umfangreiche Unterstüt-

zungsangebot der Integrationsfach-

dienst Bremen GmbH (IFD Bremen). 

Insgesamt 25 Fachberaterinnen und 

Fachberater stehen ihnen zur Seite. 

Neben dem ehemaligen Bundesmo-

dellprojekt „Jobbudget“ gibt es weitere 

Tätigkeitsfelder: „Unterstützte Beschäf-

tigung“ und eine Integrationsberaterin, 

die hauptsächlich Unternehmen berät. 

Auftraggeber des IFD Bremen sind das 

Integrationsamt Bremen, die Agen-

tur für Arbeit Bremen, das Jobcenter 

Bremen, die Deutsche Rentenversi-

cherung, weitere Rehabilitations- und 

Unfallversicherungsträger sowie das 

Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales. 

IFD Bremen GmbH
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le Berufsplanung“ wurden gute Ansätze 
vermittelt, Personen auf externe Arbeits-
stellen vorzubereiten und dort einzuar-
beiten. Nach dieser Vorbereitung begann 
dann eins der interessantesten Themen: 
die Akquise. Wie spreche ich Betriebe 
an? Was mache ich, wenn der Betrieb 
nicht anbeißen will? Und der heikelste 
Punkt: Wie komme ich an der Chefsekre-
tärin vorbei, um den Chef zu sprechen. 
Auf diese alltäglichen Herausforderun-
gen hatte Dozent Jürgen Länge die richti-
gen Antworten und Übungen parat. Vom 
„Pacing“ bis hin zur Deutung und Inter-
pretation von Gesprächsverläufen war al-
les dabei. Aufbauend folgte ein Modul zu 
Förderrecht und Rehabilitation. Bestimmt 
ein trockenes Thema, aber ein wichtiger 
Teil der Integrationsarbeit. Während die-

ses Moduls war es sehr interessant, die 
Seite der Agentur für Arbeit und eines 
Vertreters des Integrationsamtes kennen-
zulernen, die uns über die verschiedenen 
Fördermöglichkeiten aufklärten.

nierte er uns mit seinen Ausführungen 
über die Möglichkeiten der berufl ichen 
Integration. Und milderte damit unsere 
Zweifel, ob Integration von Menschen mit 
Behinderung dort, wo wir leben und in 
Zusammenarbeit mit den ansässigen Fir-
men, überhaupt möglich ist. 

„Jede/r ist vermittelbar, unabhängig 
von seinem/ihrem Handicap“, behauptete 
Stefan Doose. Unser Job sei es „lediglich“, 
in Zukunft die richtige Firma mit der 
richtigen Person zusammen zu bringen. 
Da heißt es, mit Geschick und Sensibilität 
genauestens herauszufi nden, wie sich die 
Stärken unserer Fachleute aus den Werk-
stätten mit den Gegebenheiten in dem Be-
trieb vereinbaren lassen. „Das zu lernen, 
dafür seid ihr die nächsten fast 2 Jahre 
hier“, so Doose.

In neun Fortbildungsmodulen gelang 
es den Dozententeams, uns das notwen-
dige Werkzeug an die Hand zu geben, 
damit wir mit unserer Integrationsarbeit 
beginnen können. Im Modul „individuel-

Von Andre Hinrichs und Joachim Brachthäuser

„Ich freue mich, dass sie alle da 
sind. Die Zeit wird so schnell vorbei 
gehen…!“ Mit diesen Worten er-
öff nete unsere Seminarbegleitung 
Heidi Brüchert im Februar 2011 die 
18-monatige Weiterbildung zum/r 
IntegrationsberaterIn der BAG UB  
in Bad Nenndorf. Sie sollte Recht 
behalten!

In der anfänglichen Vorstellungsrunde 
stellte jede/r der 17 Teilnehmenden sich 
selbst, die Einrichtung und das eigene 
Aufgabenfeld vor und markierte mittels 
eines Fähnchens auf einer großen Land-
karte, woher er/sie kam. Hätte man diese 
Fähnchen mit einem Faden verbunden, 
wäre ein Netz über ganz Deutschland ent-
standen. Ein Netz, das uns verdeutlichte, 
dass sich überall Arbeitsorte und Inte-
grationsfachdienste befi nden. Und auch 
ein Netz von Kollegen und KollegInnen, 
von denen wir in unserem Arbeitsalltag 
Unterstützung oder Information erhal-
ten können. Im Verlauf des Kurses sollte 
sich dieses Netzwerk sogar noch über die 
Grenzen hinaus in die Schweiz erweitern, 
wo ein Parallelkurs stattfand.

Den Einstieg in die Weiterbildung be-
kamen wir durch eine lebendige Einfüh-
rung von Dr. Stefan Doose. Schnell faszi-

Erfolg durch 
Zusammenarbeit
Rückblick auf die berufsbegleitende Weiterbildung der BAG UB

 „Jede/r ist vermittelbar, unabhängig von seinem Handikap.“ 



37bag ub impulse no. 61

BAG UB

genden Jahr, im Süden stattfi nden. Dar-
auf freuen wir alle uns schon sehr!

Arbeitgeberkontakte, die Gründung eines 
Nachbarschaftscafés oder die Neugestal-
tung von Infofl yern für Kunden und Prä-
sentationsmappen für Unternehmen wur-
den in einem Abschlusskolloquium von 
den Kursteilnehmern vorgestellt. Daraus 
ergaben sich für alle Kursteilnehmer gute 
Anregungen für die Erarbeitung von Ma-
terialien und Projekten in naher Zukunft. 
Angela Ulrich überzeugte sich während 
des Kolloquiums, stellvertretend für den 
Vorstand der BAG UB, von der inhaltli-
chen Vielfalt der Projektarbeiten und äu-
ßerte sich bei der Zeugnisübergabe sehr 
wertschätzend gegenüber den neuen In-
tegrationsberaterInnen.

Der positive Verlauf und der Erfolg des 
Kurses war nicht zuletzt der intensiven, 
emphatischen und off enen Zusammen-
arbeit der Teilnehmenden zu verdanken. 
Eine „Persönliche Lagebesprechung“, die 
wir aus der PZP (Persönlichen Zukunfts-
planung) kennenlernen sollten, diente als 
krönender Abschluss der Veranstaltung. 
Dabei wurde gemeinsam die Weiterbil-
dung ausgewertet und Projekte für die 
Zukunft entwickelt.

Während der Auswertung haben wir 
zwei Termine für ein Wiedersehen ver-
einbart. Das erste wird im Herbst 2013 
im Norden und das zweite, im darauff ol-

„Die Sprache der Betriebe verstehen 
und sprechen“: dieses Modul fasste die 
erlernten Inhalte der vorhergehenden 
Themen zusammen und gab uns anhand 
praxisnaher Beispiele einen guten Ein-
blick in das vermittelnde Arbeitsleben. 
„Nachhaltige Sicherung des Arbeitsplat-
zes – Konfl iktmanagement“: ein Modul 
welches man persönlich erleben sollte. 
Inhaltlich informativ, fundiert und leb-
haft. Anwendungsbeispiele im Kurs zeig-
ten uns, wie es in der Praxis umsetzbar 
ist.

In der Zeit zwischen den Modulen 
mussten alle Weiterbildungsteilnehmen-
den zwei Falldokumentationen und ein 
eigenes thematisches Projekt erstellen, 
um das Erlernte anzuwenden. Wichtig 
bei der Fallarbeit waren die gewissen-
hafte Vorbereitung der Praktikanten und 
die Akquise der Praktikumsfi rmen. Hier-
bei wurde schnell deutlich, wie hilfreich 
die vielfältigen Informationen aus den 
Weiterbildungsmodulen für die Praxis 
sind. Zum Abschluss dieser Arbeiten gab 
es von Heidi Brüchert eine schriftliche 
Rückmeldung mit Anregungen für die zu-
künftige Arbeit.

Alle Projekte, wie z.B. ein Fragebogen 
zur Erhebung der Kundenzufriedenheit, 
die Strukturierung und Verbesserung der 

Schon Termine für ein Wiedersehen vereinbart: die IntegrationsberaterInnen der Weiterbildung 2011/12

Kontakt und nähere Informationen

E-mail: impulse@bag-ub.de

Joachim Brachthäuser 

ist Fachkraft für Arbeits 

und Berufsförderung im 

Berufsbildungsbereich 

der Gemeinnützigen 

Gesellschaft für paritä-

tische Sozialarbeit mbH 

Wilhelmshaven

Kontakt und nähere Informationen

E-mail: impulse@bag-ub.de

Andre Hinrichs

ist Einrichtungsleiter der 

Berufsbildungsbereiche 

der Gemeinnützigen 

Gesellschaft für paritä-

tische Sozialarbeit mbH 

Wilhelmshaven

Informationen zur Weiterbildung der BAG UB 

fi nden sie hier: http://www.bag-ub.de/weiter-

bildung/idx_wb.htm
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Die BRK-Allianz hat diesen Kurzbericht 

erstellt, da Deutschland im Mai 2013 zum 

zweiten Mal nach 2009 vom UN-Menschen-

rechtsrat im Rahmen des sogenannten 

UPR-Verfahrens (Universal Periodic Review) 

auf die Umsetzung aller UN-Menschen-

rechtsübereinkommen hin überprüft wird. 

Das UPR-Verfahren ist nicht zu verwech-

seln mit den Prüfungen durch die jeweiligen 

UN-Fachausschüsse, die es zu jedem 

einzelnen Menschenrechtsübereinkommen 

gibt! Der Ausschuss, der zur Behinderten-

rechtskonvention arbeitet und für den die 

BRK-Allianz einen Parallelbericht zum ers-

ten Deutschen Staatenbericht erstellt, tagt 

derzeit zweimal im Jahr in Genf (April und 

September). Ein genauer Prüfungstermin 

für das erste Staatenberichtsverfahren für 

Deutschland steht jedoch noch nicht fest.

„Unseren weitaus umfassenderen 

Parallelbericht für den UN-Fachausschuss 

wollen wir bis Ende des Jahres erarbeitet 

haben“ berichtet Dr. Sigrid Arnade. „Am 26. 

März 2013, also zum vierten Jahrestag des 

Inkrafttretens der Konvention in Deutschland, 

wollen wir diesen erweiterten Bericht vorstel-

len. Bis dahin werden wir den UPR-Bericht in 

Politik und Öffentlichkeit bekannt machen.“ 

Die deutsche und die englische Fassung 

des UPR-Berichts der BRK-Allianz ist zu 

fi nden unter: http://www.brk-allianz.de/ 

Individuelle
Integrations-
begleitung 

Havighorster Weg 8a, 21031 Hamburg, Telefon 040 - 72 00 40 80, Fax 040 - 72 00 40 88, E-Mail: info@inreha.net, Internet: www.inreha.net

Wir bietenWir suchen

BRK-Allianz reicht 
Kurzbericht beim UN-
Menschenrechtsrat ein

78 Verbände der deutschen Zivilgesell-

schaft, die in der BRK-Allianz zusammenar-

beiten, haben fristgemäß einen 16-seitigen 

Kurzbericht zur Umsetzung der UN-

Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) in 

Deutschland beim UN-Menschenrechtsrat 

in Genf eingereicht. „Wir haben uns in 

unserem Bericht nur auf einige ausgewähl-

te Aspekte der Umsetzung konzentrieren 

können, da wir eine exakte Umfangsvor-

gabe vom Menschenrechtsrat hatten“, 

betonen Dr. Sigrid Arnade und Dr. Detlef 

Eckert, die SprecherInnen der BRK-Allianz. 

„Der Bogen unserer Kritik und der jewei-

ligen Empfehlungen reicht jedoch vom 

Fehlen angemessener Vorkehrungen und 

mangelnder Barrierefreiheit über Betreu-

ungsrecht, Gewalt, Zwangsbehandlungen, 

Assistenz, Inklusion in der Schule und auf 

dem Arbeitsmarkt bis hin zum Ausschluss 

vom Wahlrecht.“ Eine allgemeine Einschät-

zung zur Umsetzung der UN-BRK und eine 

kritische Bewertung des Nationalen Akti-

onsplans sowie der fehlerhaften deutschen 

Übersetzung sind ebenfalls in diesem 

Bericht zu fi nden.

Anzeige

Die nächste Konferenz des Europäischen 

Dachverbandes für Unterstützte Beschäfti-

gung EUSE (European Union of Supported 

Employment) fi ndet vom 11. – 13. Juni 

2013 in Dublin, Irland, statt. Die Tagung mit 

internationalen Themen und ReferentIn-

nen hat das Motto „Inklusives Europa mit 

Unterstützter Beschäftigung“. Informationen 

fi nden Sie hier: www.eusedublin2013.com
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Diese Entwicklungen werden dabei in 

den Kontext von Inklusion, des Paradig-

menwechsels in der Behindertenhilfe und 

der gesellschaftlichen Entwicklung von 

Arbeit und Arbeitslosigkeit gestellt und aus 

den theoretischen Blickwinkeln des ökosys-

temischen Ansatzes, der Kapitaltheorie von 

Bourdieu und dem Konzept der Lebensqua-

lität refl ektiert.

Das Buch kann ab sofort direkt über die 

BAG UB, den Lebenshilfe-Verlag oder den 

Buchhandel bezogen werden. 

Stefan Doose

Unterstützte Beschäftigung: Berufl iche 

Integration auf lange Sicht

Theorie, Methodik und Nachhaltigkeit der 

Unterstützung von Menschen mit Lern-

schwierigkeiten auf dem allgemeinen 

Arbeitsmarkt

Eine Verbleibs- und Verlaufsstudie

3., überarb. Aufl age 2012, 17 x 24 cm, bro-

schiert, 36 farbige Abb., 450 Seiten,

ISBN: 978-3-88617-216-0; Bestellnummer 

LBF 216

27,50 Euro; 36.– sFr.
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Bücher
Unterstützte 
Beschäftigung

Die 2012 aktualisierte und völlig überarbei-

tete Neuaufl age bietet eine gute Einführung 

und einen aktuellen Überblick über das 

komplexe Sys-

tem der berufl i-

chen Integration 

für Menschen 

mit Lernschwie-

rigkeiten, also 

sogenannter 

Lern- und geis-

tiger Behinde-

rung. 

Dieses Buch ist zum deutschsprachigen 

Standardwerk zum Thema Unterstützte 

Beschäftigung (Supported Employment) 

geworden. Es liefert eine vertiefende 

Einführung in Konzept und Methodik der 

Unterstützten Beschäftigung, zeichnet die 

internationale Entwicklung in den USA, 

Europa und Deutschland kenntnisreich 

nach und zeigt zukünftige Perspektiven der 

Arbeit auf.

Herausgegeben von
der Bundesvereinigung
Lebenshilfe für Menschen mit 
geistiger Behinderung e.V.
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Wege zur berufl ichen 
Teilhabe: Neues Inter-
netportal: „REHADAT-
Bildung“ 

Welche Berufe gibt es überhaupt? Welche 

besonderen Regelungen gelten für Men-

schen mit Handicap in der Ausbildung? 

Wie funktionieren Einstiegsqualifi zierung, 

Kooperative Ausbildung oder Unterstützte 

Beschäftigung? Wer kann beraten? Wer un-

terstützt fi nanziell? Diese und viele weitere 

Fragen beantwortet das neue Internetportal 

REHADAT-Bildung unter www.rehadat-

bildung.de.

Das Portal bietet umfangreiche Infor-

mationen zum Thema Berufsorientierung, 

Qualifi zierung und Ausbildung für jungen 

Menschen mit Förderbedarf. Besonders 

praktisch ist zudem das umfangreiche Le-

xikon: Zahlreiche Fachbegriffe von Aktivie-

rungshilfe bis Zweiter Arbeitsmarkt werden 

verständlich erklärt und sind mit weiterfüh-

renden Informationen (Adressen, Gesetzen, 

Literatur) verlinkt.

Darüber hinaus stehen für Pädago-

gen und Berater bundesweite und nach 

Bundesländern sortierte Informationen zur 

Verfügung, z.B. Infos zur sonderpädago-

gischen Förderung, zum Thema Inklusion, 

zum Übergangsmanagement oder zu Pro-

jekten und Initiativen.

REHADAT-Bildung richtet sich an junge 

Menschen mit Förderbedarf sowie alle, 

die sie bei der berufl ichen Orientierung 

unterstützen. Das Portal gehört zum Infor-

mationssystem REHADAT – dem weltweit 

größten Informationsangebot zum Thema 

Behinderung und berufl iche Teilhabe (www.

rehadat.de). Das Projekt ist im Institut der 

deutschen Wirtschaft Köln angesiedelt und 

wird vom Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales gefördert.




